
cht€

zunächst Nur Israel versprochen War,. Man ann das auch ausdrücken: Auch
der Züchtigung bleibt das israelitische olk ein wertvolles Instrument, MIt

demGott Absicht ZU Heil der Menschheit weıter verfolgt. Es afı
noch eiNeEe Sendung der Welt

Zur Geschichte des Reichskonkordats
Altons Kupper W

In früheren Beitrag Zur Geschichte des Reichskonkordats wurden C1inNn

Brief des Reichswehrministers General von Schleicher den Erzbischof VO  e

Paderborn VO Juli 19397 ein Promemori1a des Heıiligen Stuhles VO

Oktober1932 16 Ansätze 7AÄE Verwirklichung des Reichskonkordats“
genannt! Eıne Reihe bisher ıchtbekannter Dokumente ermöglicht einNne eıitere

Stützung dieser Behauptung
Zwar mu{ß MI1 aller Deutlichkeit DZESART werden, dafß Von unmittelbaren

Kontinultät der Konkordatsbemühungen der Weıimarer Zeıt dem 70 Juli
1933 erfolgten Abschluß des Reichskonkordats ıcht gesprochen werden ann Da-
für der Januar 1933 und die darauf folgenden Geschehnisse Reichs-
tagsbrandverordnung, Ermächtigungsgesetz, Ende der Parteien und beginnende
Gleichschaltung der Länder ein bedeutsamer Einschnitt, der C116 völlige Ver-
änderung der innerpolitischen Situation ı Gefolge hatte. Trotz dieser -NOLWwWweN-

digen Feststellung ann und darf jedoch e1iNe mıttelbare Kontinuität behauptet
werden. Diese W Ar gegeben der Person des Vizekanzlers VO  3 Papen Als Reichs-
kanzler War gewillt die 7zwischen dem Stuhl und dem Deutschen eichO E e a e kl — e Za schwebenden Verhandlungen ber eiNe Reihe VO  w Fragen, die der Stuhl
Verbindung MITL der VO eich gewünschten Regelung der Milıtärseelsorge Ver-

traglıch geregelt sehen wollte, beide Seiten befriedigenden Ergebnis
bringen. ber CS War m ıcht mehr beschieden, dieses jel erreichen. Als
Vizekanzler der Regierung Hıtler WAar es dann, der Osterfest 1933 anläß-
lıch Romreise die entscheidende Inıtiatıve ZU Abschluß des Reichskonkor-

e

Kupper, Zur Geschichte des Reichskonkordats. In dieser Zschr., 163 (1958/59), 278—302; 354—375 Das BC-
HNannte Zitat efindet sich.auf 279
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datesausgelöst hat; indem dem apsun dem Kardinalstaatssekretär
entsprechenden Vorschlag unterbreitete?®.

Die nachstehend veröffentlichten Quellen lassen aber och eeinNe eıtere Tatsache
deurtlich erkennen:

Obwohl ı den Jahren der Weıimarer Republik, besonders SEeIt 1925 1e Aus-
sichten 1ı geworden ‚9 für CI Reichskonkordat ı den DESETZ-
gebenden Körperschaften e1iNeEe Mehrheit finden, NUutfzie den Jahren 930/372
der aut den Posten des Kardinalstaatssekretärs berufene ehemalıge untlus e1ım
Deutschen eich Kardıinal Pacelli, jede sıch bietende Gelegenheit die SECEIL

CIN1ISCH Jahren ZUuU Stillstand gekommenen Gespräche ber Cin Reichskonkordat
Neu Gang bringen

Eınen gegebenen Anlaß hierzu sah der Kardınal dem Von der Reichsregierung
vorgebrachten Wunsch die Militärseelsorge NEeUu regeln, W 4s 11ULr der orm

vertraglichen Vereinbarung 7wischen dem Deutschen eich und dem
Stuhl gyeschehen konnte.

In Durchführung des Versailler Vertrags wurde Aaus dem alten verminderten
Heer die Reichswehr neugeschaften Damıt un durch die Tatsache, daß die
Reichswehr ausschliefßliche Reichsangelegenheit War, ergab S1C} die Notwendigkeıit
auch die Miılıtärseelsorge autf 617116 AF Basıs stellen, worüber seit 19721 Ver-
handlungen 7zwischen der Reichsregierung un dem deutschen Episkopat Gang

och hatten sıch die Bischötfe auf Entschließung der Fuldaer Bischofs-
konferenz VO DÄT A —79 Januar 19720 C166 Fxemtion der Militärseelsorge
ausgesprochen‘ während die Reichsregierung gerade diese orm dringend
strebte Da sich die Verhandlungen jahrelang ergebnislos hinzogen, wandte sich
schließlich der Reichswehrminister General (GGSroener Oktober 19729 MITt der Dıtte

das Auswärtige Amt 6S möchte doch M1 dem Stuhl unmittelbar ber die
STFLETLISE rage Verhandlungen einleiten, W AS auch yeschah

Zu Begınn des Jahres 1930 weilte Prälat Kaas, SEIT Dezember 19728 Vorsiıtzen-
der der Deutschen Zentrumspartel, Rom 1er MT dem Kardinalsstaats-
sekretär Fragen des urz seiner Mıtwirkung zustande gekommenen
Preußischen Konkordats besprechen Daneben N besonders auch Fragen
der Miılıtärseelsorge, die Gegenstand dieser römischen Besprechungen Dar-
er sandte der bayerische Gesandte eiım Stuhl Baron VON Rıtter Groene-
9 Ministerpräsident Dr eld ausführlichen Bericht dem die
Absicht des Kardinalstaatssekretärs hervorhobh auch ber eitere Fragen Ver-

handeln und eC1Mn Konkordat mMIiIt dem eich abschließen wollen* Eıne gleiche
Auffassung Von den Absichten des Kardıiınals brachte auch der Botschafter des
Deutschen Reiches, Diego Von Bergen,; ZUu Ausdruck als Telegramm-

Vgl Kupper 281 Deuerlein, Das Reichskonkordat Düsseldorf£ 1956 110 2472
Protokoll der Bischotskonterenz Fulda mi D 1920, Sıtzung, 1920, Nr DA (Arch Bischöfl

Ordinariats Limburg Vgl auch Schreiber, Zwischen Demokratie und Diktatur. unster 1949,
Dokument Nr
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bericht ach Berlin mitteilte: „KStS erwähnt Möglichkeit Frage Militärseelsorge:
Rahmen Reichskonkordat lösen. Verschiebung der Angelegenheit auf diese

Plattformzurückgewl1esen. “*
‚ Zugleich dieser Bericht aber auch, da{ß auf seıiıten des Reiches icht C

wünscht wurde, die Milıtärseelsorge M1 den Fragen Reichskonkordats
verquicken, W 4S damıt erkliären se1in dürfte, dafß WI1IEC AausSs den Quellen deutlich
hervorgeht® gerade be1 den gyroßen Ländern starke Widerstände ein Reichs-
konkordat bestanden, besonders nachdem das Preußenkonkordat 708 Abschluß
gebracht worden WAar. Die Militärseelsorgefrage aber wurde VO Reich als dring-
ıche Angelegenheit betrachtet die iINan nıcht den voraussichtlich sehr langwıerıgen
Diskussionen, die ber C1in Reichskonkordat M1 Sicherheit SCWESCH
3Aussefizen wollte.

Dennoch bemühte sich der Kardinalstaatssekretär ı wieder, 1 Verbindung
mi1t der Milıtärseelsorge auch CIHE Reihe Fragen, deren vertragliche Rege-
Jung der HI1 Stuhl SCrn gesehen hätte, kliären ndı den erforderlichen Vertrag
aufzunehmen.

Im März des Jahres 1931 wurde dem Botschafter VO: Stuhl ein Vorschlag
vorläufigen Regelung der Militärseelsorgefrage unterbreiıtet wobej eitens

des Stuhls auch Gegenwünsche geäiußert wurden? Dıiese wurden auf Wounsch
des Botschafters E1ISCENECN Promemoria präzisıiert® Inhaltlich stellen diese
Gegenwünsche durchaus n1:  chts Neues dar, stehen vielmehr Einklang MItt den
t*rüheren Entwürfen und Rıichtlinien für C1iMN Reichskonkordat?®.' A B P d a Wiederum ZC1ECNHN die Quellen, WIC UungunstUg die politische Lage für die Wünsche
der Kuriıie geworden WArL, Unmittelbar VOTLT dem Empfang dieses Promemor1as be-
richtete Herr VOIl Bergen dem Amt Reichskanzler A Dr Wırth un Prälat
Dr Schreiber hätten 65 sıch angelegen SC1N lassen, „Pacell: sehr energisch daraut
hinzuweisen, da{fß Erfüllung OTITt bekannter reı Wünsche Kurıe ach Lage der
Dinge aussichtslos erscheine  “10‚ Trotzdem hıelt der Kardinalstaatssekretär sSeC1-

ner Absıicht fest, umfassenderen Vertragsregelung kommen, WIC

Privatbrief des Gesandten vVvon Rıtter berichtet wiıird1!
D Pol Arch Vatikan Nr Sh Mili  rseelsorge, Bd

Dokument Nr.
Dokument Nr Von dieser Unterredung des Botschafters M1 dem Kardinalstaatssekretär berichtet auch

Deuerlein O., Verweıls auf Scharnagl]l, Das Reichskonkordat UN| die Länderkonkordate als Konkor-
datssystem. (Hıst Jahrbuch [ 1955 ] 601

Dokument Nr.
Im Rahmen Vorbereitung befindlıchen Veröffentlichung amtlicher Quellen ZU! Abschluß des Reichs-

konkordats werden die wichtigsten Entwürte und Rıchtlinien diesem Vertrag ebenfalls veröftentlicht.
Telegr Bericht Nr VO)] 20 1931 (Pol Arch Vat Nr Sh Militärseelsorge, Bd 3) Zu dieser

Romreise Deutscher Politiker vgl Morsey, Diıe Deutsche Zentrumsparteı In Morsey un Matthıas, Das
Ende der Parteıen., Düsseldorf 19760, 301 Nach Pünder, Politik der Reichskanzlei. (Schriftenreihe der Viertel-
jahreshefte Zeitgesch., Nr. 3) Stuttgart 1961, 25 weilte auch Reichsminister VO:  —- Guerard ZUur gleichen Zeıt Rom,

r Wırths Verhandlungen teilnahm (vgl hıerzu Dok Nr. 5) Der oben Prälat Dr. Schreiber‘, führen-
des Mitglied der Zentrumsfiraktion Reichstag, war schon trüher IN der Frage Militärseelsorge betafßt. Ende
Nor. 1930 hatte dem Ausw. Amt eiNe „Denkschrift betr. die Notwendigkeit CIHCNECN katholischen Feldpropstes
tür die Deutsche Reichswehr“ vorgelegt, die auch dem Vatikanbotschafter zugeleitet worden WAarTr. Vel Schreiber - @

11 Dokument Nr
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Und doch hat 6S den Anschein, als habe i1 den weıterenGesprächen Kardinal
Pacelli Z,W 61 seiner Wünsche fallen lassen1?,

Orerst aber kamen die Verhandlungen Stillstand, nachdem der Ent-
wurt Stellungnahme des Reichskanzlers Brünıng dem vatikanischen
Wunsch die Ablösung der Staatsleistungen die Kırche betreffend!3 Vertrau-

licher Sondierung VO: Kardıinalstaatsekretär als ungenügend abgelehnt worden
WwWar  14

Hıngegen bemühten sıch die deutschen Bischöfe weiterhin, MI1It der Reichsregie-
rung Regelung der Miılıtärseelsorge nach ihren Vorstellungen, hne
die Exemtion, gelangen. Reichswehrminister General VO  e} Schleicher richtete
daher 13 Julı 1932 Erzbischof Dr Caspar Klein Von Paderborn ein

Schreiben, dem ıhm übersandten Entwurf katholischen milıtär-
kirchlichen Dienstordnung zurückwies, weıl diese völlig auf dem VO) Reich ab-
gelehnten Grundsatz der Niıichtexemtion aufgebaut warl>

Gerade dieser Brief erlangte der Vorgeschichte des Reichskonkordats C111

besondere Bedeutung, weıl durch iıh die Gespräche und Verhandlungen MIit dem
HI Stuhl, die SEeITt Julı 1931 geruht hatten, erneut autlebten.

Eıne Abschrift dieses Briefes wurde VO: Reichswehrminister das Auswärtige
Amt übersandt, das VO  w} dem Schreiben dem Prälaten Kaasl® dem Vatikan-
botschafter durch C1iNeEe Abschrift Kenntniıs gab Erzbischof Klein hatte
der Bischofskonferenz Fulda Bericht ErST4ttet. Unter dem 12 19397 sandte

Z dem Reichswehrminister C1iNEe Entschließung der Bischofskonferenz ber die Miılhi-
tärseelsorge Z der die Bischöfe 6S für selbstverständlich erklärten, „dafß S1e

jede 7zwischen der höchsten kırchlichen und höchsten weltlichen Autorität vere1in-

barten Neuordnungen rückhaltlos akzeptieren Weıter erklärten S1e% „ Wenn
direkter Verhandlung der obersten Reichsbehörde MIt dem Stuhle beiderseits
die Exemtion un die bischöfliche Würde für den Feldpropst für das Ratsamere
gehalten wird, erklären alle Diözesanbischöfe EINSUMMUZG, daß sie be1 aller
pflichtmäßig geübten Außerung ihrer Meınung doch mwereinbarten Ord-
HÜNS nıemals ı Wege gestanden haben un nıemals ı Wege stehen werden. Eıne
baldige allseits befriedigende Lösung würde Von den Bischöfen freudig begrüßt
werden.“!7 In dem Begleitschreiben teilte der Erzbischof dem Mınister gleichzeitig

Dokument Nr
Dokument Nr. 6a
Siehe azu Dokument Nr.
Dokument Nr. 7E Dieses Dokument die übrigen die Militärseelsorge berührenden Quellen dürften

ZUr Genüge deutlich machen, daß sich Frhr VO:  —> Aretın Das Ende der Zentrumspartei Un der Abschluß des
Reichskonkordats am Juli 1933 Frankfurter ette 17 [1962] 237 ff) 99008 der Schlußfolgerung, die durch eın
akutes Ereignis ausgelöste Anfrage Schleichers h:  atte  - Nnur den Zweck verfolgen können, auf das Zentrum ruck
auszuüben 11 Irrtum efindet Diese Vermutung findet den amtlıchen Quellen keinerlei Stütze. S1e ZCIECH
Gegenteil daß die Voraussetzungen dieser Folgerung ıcht zutreffen

Dieser der Vatikanreferent Menshausen Nn der Abfassung des Schleicher-Briefes beteiligt
Abschrift der Entschließung i Pol Arch. Vat. Nr. 8h Militärseelsorge, Unterstreichung nach Vor-

lage. Im Prot. Bisch.-Konf. Fulda 17.— 1932 (Arch Bisch Ord Limburg) 1SE die Eheschließung ıcht
enthalten, ‚ondern lediglich re Tatsache erwähnt.
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daß auch Se Exzellenz,mıi1t, 2> der Hochwürdigste Herr Apostolische untıius
Orseni1go ı Berlin ber das Ergebnis der Fuldaer Besprechung i Angelegen-
heit 1 Kenntnıiıs ZESETIZT worden i1ST MI der dringliıchen Bıtte, die notwendigen
Schritte ıhrer Regelung auf diplomatischem Wege einzuleiten.

In Vorlage für den Staatssekretär Auswärtigen Amt hielt der Vatikan-
referent Menshausen Oktober test, Prälat Dr Schreiber habe empfohlen,
auch den Herrn Reichskanzler (von Papen!) ber den Stimmungsumschwung der
Bischöfe iınftormieren. Eınem nachträglichen Vermerk auf der Vorlage zufolge
hatte Menshausen selbst die Möglichkeit, „den Herrn VOI-

ständıgen“
Dıie Absıcht der Reichsregierung, die Verhandlungen MIt dem Stuhl

wieder aufzunehmen, wurde auf Bericht VO  w} Bergens hin zurückgestellt
Dıieser teilte m1C, der Kardinalstaatssekretär habe ıhm C1MN Promemorı12 angekün-
digt diesem werde gegenüber dem Wunsch des Reichs nach Fxemtion der Milıi-
tärseelsorge Entgegenkommen Zugleich aber werde der Kardıinal auch
auf schon geiußerten üunsche zurückkommen;: enn ON erscheine iıhm be-
rechtigt diese Verhandlungen auch solche Fragen MIT einzubeziehen, die bisher

den Länderkonkordaten nıcht hätten geregelt werden können!8 Allerdings Aßt
der Bericht auch klar erkennen, dafß der Botschafter dem Kardinal keine Hoft-
Nungecn auf CTE Erfüllung seiner Wünsche machen konnte, aber auch ıcht jede
Aussicht, mit dem eich konkordatären Regelung gelangen, verschlie-

A l n n A
Ren wollte.

In Aufzeichnung für den Mınıiıster nannte Menshausen die erwartendenB \ V L NTA N D AAA Forderungen der Kuriıie ” der augenblıcklichen politischen un wiırtschaft-
lıchen Verhältnisse Deutschland ZUuUr Zeit unerfüllbar und schlug VOlI, die Be-
handlung dieser Punkte von der eilbedürftigen Regelung der Militärseelsorge
abzutrennen, „aber die Bereitwilligkeit ZULF unabhängigen Erörterung WEeNnN

möglich Zeitpunkt erkennen lassen
Unter dem D 19372 übersandte der Botschafter das schon angekündigte

Promemori1a des Stuhles, dem die schon ekannten re1ı Wünsche erneut

ausgesprochen wurden vermehrt. Für das zugesicherte Ent-
gegenkommen der Behandlung des Wounsches auf e1INE6 Exemtion der Miltärseel-

wurde, gewissermaßen als eine Gegenleistung des Reichs, CiN€E vertragliche
Regelung auch dieser aufgeführten Punkte erwartet?!?

Etwa ZUuUr gleichen Zeıt hatte der untıus bei Besuch auch CIN1ISC der
Wünsche des Stuhls MITt dem Reichskanzler Aus dem Bericht des
untius hierüber glaubte Pacelli ohl RI6 gyrundsätzliche Zustimmung des Reichs-
kanzlers herauszulesen dürfen?® Das WAar für iıh hinreichender Anlaß dem
Reichskanzler unmittelbar einNne Abschrift des Promemorıias übersenden?! Wenn

20  20 Dokument Nr 21 Dokument Nr 11Dokument Nr okument Nr

79



AlfonsKupper

auch Herr VO  . apen den Empfang lediglıch bestätigen ließ, scheint doch SC-
SECWESCH SC1IN, den Wünschen des Stuhles entsprechen??.

Welche innenpolitischen Ziele un Absichten Reichskanzler VO  a Papen damıt
verfolgt haben Mag, bleibe dahingestellt. Wiıchtig 1ST jler die Tatsache, die Staats-
sekretär VO  m} Bülow festhält daß der Kanzler die Wünsche Aaus innenpolitischen
Gründen ertüllen möchte. Und dieser gleiche Herr VO  e} Papen, der als Reichskanz-
ler Absicht iıcht mehr hatte die 'Lat können, unterbreitete Ostern
1933 als Vizekanzler dem Stuhl e1in Konkordatsangebot das Zanz auf den
Entwürtien der Jahre —1 beruhte, denen auch die CFEG SCc-
sprochenen Wünsche des Stuhls bıs auf Punkt 1G schon enthalten waren“®

Miıt Ende November 193972 GEZEGN 1U  a} auf Veranlassung des Auswartigen
Amtes ber den Inhalt des Promemor1as besonders ber die darın enthaltenen
Gegenforderungen Ressortberatungen ein:‘  24 Vom R eichsministerium des Innern
wurde der Entwurt für C1iNe Beantwortung des Promemor1as ausgearbeitet der

auf den 75 Februar 1933 anberaumten SECIMNCINSAINCH Beratung als Bespre-
chungsgrundlage dienen sollte?5 UÜber den Verlauf dieser Besprechung konnten
allerdings bis och keine näheren Unterlagen ermittelt werden?®

Das vermutliche Ergebnis dieser Besprechung W ar dafß das Promemor1a C1NC

teilte Beantwortung finden sollte, einmal 1Ur die Militärseelsorge betreftend wiäh-
rend 7 W eiten Note die anderen Punkte behandelt werden sollten??

Dıese beiden Entwürfe für eine Beantwortung des vatıkanıschen Promemor1as,
die VO Vatikanreferenten Menshausen auf der Grundlage des Entwurfs des
Innenminısteriums erstellt worden9 wurden INIT Reıihe Mate-
rialien VO  3 Herrn Menshausen dem Vizekanzler VO  e apen S ZUE näheren Orien-
tLerunNg uUun: eventuellen Verwertung anläßlich SC1LNETr Romreise übergeben“®

B Dıie entworfenen Antworten sollten allerdings nıcht mehr abgesandt werden.
Auf Brief des Reichswehrministeriums VO 28 1933 MItTt dem C1in te-

HSI6 Entwurf Beantwortung des Promemorı1as übersandt worden Wal, der
stärkerem Maße auf die Militärseelsorgefrage CINS1INS, wurde VO  e} Menshausen

Maı 1933 der Vermerk angebracht: „Die Sachlage hat S1CN einerseits durch
das Ermächtigungsgesetz VO 274 Marz J® das die Erfüllung der vatıkanıschen
Forderungen ohne parlamentarische Mitwirkung ermöglıcht, 11 andererseits

Dokument Nr 12 In Ergänzung Deuerlein, 113 festgestellt werden, daß die VO:  - Deuerlein SCc-
sprochene Vermutung, Papen habe auch schon als Reichskanzler amtlıch VO' dem Promemorıa un! dem BanNnzZcCh damit
verbundenen Fragenkomplex Kenntnis erlangt, tatsächlıch zutrıfit.

Die entsprechenden Dokumente werden i der eNANNILEN Quellenpublikation dargeboten.
Dokumente und 14

95 Dokument Nr 15 Un 15a
50 konnte VOr allem der Briet des RMI das VO' 33 der Aufzeichnung Menshausens

VO' erwähnt wırd noch ıcht aufgefunden werden Vgl hierzu Bracher, Nationalsozialistische
Machtergreifung und Reichskonkordat In Der Konkordatsprozefß Veröft Inst Staatslehre Pol e, V Maınz,

VII München 1957 9972 Deuerlein 109 Kupper 281
27 Dokumente Nr und 16a2

Aufzeichnung Menshausens VO] Vgl hierzu Kupper 281 Bracher 991
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Hiıinblick auf I1 Vat 129 (geheim)? völlig geändert. Von Beantwortung der
Note des ard Staatssekr. VO 75 wırd daher vorläufig Abstand
men b.a.w.Z.d.A 7/5 msh.“

In Zusammenfassung darf ohl folgendes festgestellt werden:
Die nachfolgenden Dokumente ZCISCHH Aa ı a ı - a a

O A N A
K WE VT

daß ach Abschluß des Preußischen Konkordats der Kardinalstaatssekretär
wieder versuchte, die Zzum Stillstand gekommenen Gespräche und Ver-

handlungen ber C Reichskonkordat wıieder Gang bringen obwohl siıch
auftf Grund der enN- un wirtschaftspolitischen Lage die Aussıchten aut C1in

Gelingen mehr verschlechtert hatten:
da{fß der gegebene Anlaß diesen Bemühungen der Wunsch des Reiches WAarl,
VO Stuhl für die Milıtärseelsorge die Exemtion erlangen;
da der Person des Reichskanzlers un nachmalıgen Vizekanzlers VOon Pa-
pCH einNe unmıiıttelbare Verbindung besteht 7zwischen den Verhandlungen der
Zzweıten Jahreshälfte 1932 un der bei1 dem Romaufenthalt Papens erfolgten
Eıinleitung der ZU Abschluß führenden Verhandlungen ber das Reichskon-
kordat.

DOKUMENT NR

Brief des Bayer Gesandten eım Stuhl Frhr VO  e} Rıtter Groenesteyn
Ministerpräsident Dr Held

Göt. München, Ges Päpst] Stuhl 1008 Nr 7/20-—723)

J. Nr Rom, den März 1930

Hochverehrtester Herr Ministerpräsident!
Euer Exzellenz hatte ıch IL1T erlaubt, schon be] anderer Gelegenheit einmal beri|  ten, da{ß

Herr Prälat Kaas VO  3 Seıiner Eminenz Kardinal Pacell: hieher zurückerwartet werde, M1 ihm
CIN1SC ausstehende Ausführungsbestimmungen ZU Preußischen Konkordat besprechen

Herr Prälat Kaas weiılt nunmehr SCeIt acht Tagen 1er. WDa sıch ber gesundheitlich nıcht wohl
fühlt, hat dem Kardinal Pacelli 15 1 98888 kurzen Besuch abstatten können.

Abgesehen VO  w den Ausführungsbestimmungen ZU Preufßischen Konkordat beabsichtigt Prälat
Kaas Zu Gegenstand SO11}YOT: Besprechungen IMNIt Kardinal Pacellı, WIC Seine Eminenz 190888 erzählte,
auch die Frage der Ernennung deutschen Armeebischots der Feldpropstes machen Die
Reichsregierung wünscht diese Frage IMIt dem Heılıgen fu. regeln, während die deutschen
Bischöfe 1Ne ENTISCSCHHYESCIZLE Stellung einnehmen Gleichwohl esteht eım Heıiligen Stuhl Ge-
neigtheit, dem Wunsch der Reichsregierung entgegenzukommen und AUuUS diesem Anlafß eventuell
C1MN Konkordatsverhältnis mMIi1t dem eich LreLCN, dann als Gegengabe des Reichs auch nöoch
CIN1SC Wünsche des Heilıgen tuhles erfüllt erhalten.

Aktennummer der Anm angeführten Aufzeichnung Menshausens VO!
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Kardinal Pacelli, der schon als Nuntius dem Gedanken achhing, neben aänderkonkc
i  S für Fragen, die der Kompetenz der Länder sind, auch noch eın Reichskonkordat zu

schließen, hat,W1e ich mich ürzlich überzeugen konnte, auch SCINCLT Stellung diesen
Gedanken nıcht tallen lassen und WAarc nıcht verwundern, wenn ZUuUTtr Verwirklichung des-
elben ı erster Linıe die Hilfe des Prälaten Kaas appellierte, der ıhm 1ı Jangjähriger freund-
schaftlicher Zusammenarbeit schon viele erfolgreiche Dienste, zumal für das Gelingen des Preußi-
schen Konkordates, geleistet hat.

Da{fß Kardinal Paeclli außer der Regelung der Militärseelsorge auch noch anderes Material für
C1MN Reichskonkordat finden können xlaubt, habe ich AUS Andeutungen eENINOMMECN, die INr

gemacht hat. Er sprach anderem VO'  -} der Ehegesetzgebung des Reıichs enthaltenen Straf-
bestimmungen für Geistliche, die VOT der Bürgerlichen Eheschließung 1iNne kirchliche Eheschließung
vornehmen. Diese Strafbestimmungen möchte Kardinal Pacelli; aufgehoben sehen. Vielleicht
schwebt ihm auch der Gedanke VOT, dafß ein Reichskonkordat für die Interessen der Kirche ıne

Art Rückversicherung bılden könnte, einmal der selbständige Fortbestand der Liänderkonkor-
date durch einNne einheitsstaatlıche Entwicklung des Reichs Frage gestellt werden sollte. Denn als
iıch ıhn davor warnte, Reichskonkordate den Charakter Mantelkonkordates geben,
weıl dadurch die Bedeutung der Länderregierungen tür die Wahrung der den Länderkonkor-
daten der Kirche zugesicherten Rechte abgeschwächt und daraus der Kirche nıchts WwWeniger als ein

Vorteıil erwachsen würde, vermıjed auf diese Seıite der Frage näher einzugehen. Um mehr
erscheint IMIr Sdanz unmaßgeblichst angeEZCIZT, daß VO' seiten der Bayerischen Staatsregierung
ıhr weiterhin Beachtung geschenkt werde. bıtte ber Euer Exzellenz, talls Hochdieselben die
Absicht haben ollten über die Frage Mantelkonkordates mMi1t der Preußischen Regierung
Fühlung treten, mich nıcht als Gewährsmann für obige Mitteilungen bezeichnen, weil diese
auf STTeENS vertraulichen Aussprache mi1t dem Kardıinal Pacell; eruhen.

Genehmigen hochverehrtester Herr Ministerpräsident die erneute Versicherung Aaus-

gezeichnetsten Hochachtung, 190089 der iıch die hre habe SC1iMNn

Euer Exzellenz
(Unterschrift fehlt, da 1Ur Abschrift.)

DOKUMENT NR

Auszug AUS Brief des Geheimen Rates Freiherrn VO  ; Stengel den (38=-
sandten Baron VO  w} Rıtter, V, 1929

chen, Ges Päpstl] Stuhl 1008 Nr. 710)

Deilne Befürchtungen n Reichskonkordats teilt der Herr Ministerpräsident vorläufig
nicht, obwohl natürliıch auch solchen IM1t starker Antipathie gegenüberstehen würde;

hält VOTrerst keine Möglichkeiten fü gegeben, dafß C1MN Reichskonkordat zustandekommene könnte;: nach dem Abschluß des Preußischen Konkordats, falls es wirklich ZUr Ratifikation und
ZU Inkrafttreten desselben kommt, werde Preußen und speziell Ministerpräsident Braun als
starker Gegner Reichskonkordats auftf dem Plan erscheinen. Der Inhalt für e1in Reichskonkor-
dat Ware wohl C1inN 1emlıch IMNASCICI ber iımmerhin lieben, WI1IeE ıch bei der Lektüre des iıtalıen1-
schen Konkordats ersehen habe, ımmerhın noch Punkte, welche den Abschlufß Reichs-
konkordates rechtfertigen könnten, abgesehen VO:  3 der Milıtärseelsorge Art 13 und des
iıtalienischen Konkordats wohl auch die Bestiımmungen Art O  el  8 und des iıtalıen1-
schen Konkordats. Man wırd Iso doch da c5 Materıial tür e1in Reichskonkordat nıcht fehlen
würde, aut der Hut SC1H INUSSCH, da{fß sıch nıcht LIwa Mantelkonkordat auswächst.
Aber ı dieser Rıchtung würden WIL wohl auf die Unterstützung Preußens nach Abschluß se1ines
Konkordats rechnen können.
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DOKUMENT NE.

Telegraphischer Bericht des Vatikanbotschafters VO  e} Bergen
Nr VO März 1931

(Pol Arch Vatıkan Nr Miılıtärseelsorge, Bd

Kardinalstaatssekretär bergab IL117 heute Promemorı1a betr Militärseelsorge, das iıch 7zwecks
Vermeidung Zeitverlust mMiıt OsSt Original einreiche

Hiernach hat der mMIiIt Angelegenheit befaßter Kardınal Seiner Heiligkeit Eınsetzung nıcht-
exemten Feldpropstes MM1L Titel päpstlicher Hausprälat vorgeschlagen, hne daß ber dadurch
anderweıtigen Regelung durch eitere Verhandlungen MI1 Reichsregierung, be1 Geltendmachung
besonderer Wünsche der Kurie, präjudiziert würde. apst nat Vorschlag genehmigt.

Kardinalstaatssekretär hält mithin seINErZEIT diesseitiger Berichterstattung gekennzeichne-
LeN Absıicht fest, Frage Milıtärseelsorge als Mittel ZUuUr Vorbringung und Verwirklichung verschie-
dener weitergehender Wünsche benutzen Diese ünsche sind EerTSLer Linıe

Änderung Personenstandsgesetz vgl Erl I1 Vat 813 11 VO Nov
Zusicherung, da{ß die Art 138 vorgesehenen Mafßnahmen ZUrTr Ablösung Staatsleistungen

Religionsgesellschaften NUr Einvernehmen mMI1 Heiligem Stuhl erfolgen sollte
Zu vereinbarende Zusicherung betreffend Regelung Schulfrage

Bergen

DOKUMENT NR

Promemorı12 des Stuhles Nr 074/31 VO} 1931
(Übersetzung)

(Pol Arch Vatikan Nr Militärseelsorge, Bd

Im Anschluß das Promemorı1a VO Mits und dem VO  3 Sr Exzellenz, dem Deutschen
Botschafter geiußerten unsche entsprechend werden nachstehend die Punkte angegeben, die
WIEC dem Herrn Botschafter bereits mündliıch mitgeteilt wurde, nde des Promemorı1as VOLr

allem ZEeEMECINLT BA ST

Abschaffung der Strafe, die den Pfarrer trifit, der AuSs Gewissengründen ine kirchliche TIrau-
ung VOT der ZiviltrauungK OE E . AD VE O, SSS A S E E DA N A Sobald N der VO  - der deutschen Reichsverfassung vorgesehenen Ablösung der finanziellen
Leistungen des Staates die Kirche kommt, wırd das diesbezügliche (esetz nıcht hne VOTLI-

hergehende Verständigung MITL dem Heılıgen Stuhl erlassen werden.
Die Rechte der Katholiken ı Bezug auf die kontessionelle ule und den Religionsunterricht
werden gewährleistet.

Aus dem Vatikan, 273 April 1931
Card Pacelli

DOKUMENT NR

Briet des ayer Gesandten VO  $ Rıtter den Geheimen Rat Frhr Von Stengel
Gst. München, Ges Päpst] Stuhl 1008 Nr

Rom, den Ö  S Maı 1931
Lieber Freund!

An die AÄntwort, die Herr VO  w} Bergen der Kanonikatsirage (Päpstliche Reservatıonen) VO!

Kardinalstaatssekretär erhalten hat und die sıch WIC iıch Dır Maı vertraulich schrieb fast
wörtlich mMIiIt der uns erteilten Nntwort deckt, en siıch WIC iıch ebenfalls dem Sıegel SITENS-

Stimmen 171
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ster Verschwiegenheit erfahren habe, Verhandlungen zwischen Preußen und der Kurie geknüpft,
bei dieser Gelegenheit noch andere schwebende Fragen regein.DieAnregung 1St VO: der

Preußischen Regierung ausgegangen, hınter* ı diesem FalledieReichsregierung stehen scheint.
Die Regierung verlangte die Exemption des Armeepropstes, WIC S1C anderen Ländern schon be-
steht, ber bisher VO  3 der Kurie Deutschland noch nıcht zugestanden wurde, weıl die Bischöfe,
insbesondere Kardıinal Faulhaber, niıcht wünschen. Dıe Kurie WAare nunmehr eventuell doch be-
reit dieses Zugeständnis machen, verlangt aber daf ihrerseits die Straflosigkeit der (Ge1ist-
liıchen, die VOF der Zıviltrauung 1ine kirchliche Trauung VOrSCHOIMMIMN:! haben (ein diesbezüglicher
Antrag 1STt schon ürzlich VO: Zentrum eingebracht worden), ferner ein Mitbestimmungsrecht bei
der Aufstellung VO'  3 Grundsätzen für die Ablösung der Staatsleistungen die Kirche (Art 138
der Reichsverfassung) und schliefßlich Garantıen für die Erhaltung der Bekenntnisschule. UÜber
diese Fragen en auch die beiden Reichsminister uerard und Wırth, als S1IC VOT CINISCH Wochen
1er M, mMIiIt Pacelli verhandelt, ih bestimmen, 1 seinen Forderungen nıcht WEeITL

‚% gehen. Pacell: oll sıch ber SPIr de SEZCIHL haben. Nach Andeutungen 1ebnen, die 19958 VOTL

CIN1ISCFr Zeıt gemacht hat, muß iıch annehmen, dafß diese Frage nıcht mMI1 der Erledigung der
Kanonikatsirage verknüpft sehen wünscht, sondern SIC vielmehr ZUM Gegenstand M1t dem
eich abzuschließenden Konkordates machen möchte.

Bedenken, arüber otfiziell berichten, weıl Informationen StrenNg VCI-

traulicher Art SIN Zur Urıentierung des Herrn Mınisterpräsiıdenten wollte iıch ber doch nıcht
verfehlen, Dır dies mitzuteilen, besonders weil daraus hervorgeht, daß Pacelli ı Stillen doch
1iINMmMer noch I1 Reichskonkordat liebäugelt.

Miıt herzlichem Gruß
(Unterschrift fehlt, da DUr Abschrift.)

DOKUMENT NE.

Brief des Staatssekretärs Dr Pünder den Reichsminister der Fınanzen, den
Reichsminister des Auswärtigen E VO  w Herrn Legationsrat Dr lee und denN Reichswehrminister, TE Generalmajor VON Schleicher.

(Bundesarchiv Koblenz, Bestand 431/160

Berlin, den Juli 1931

Seit Jahren 1ST die Frage der Schaffung exermten Feldpropstes für die katholischen Wehr-
machtsangehörigen noch ungelöst. Die Reichswehr legt begreiflicherweise auf e1iNe möglichst baldige
Regelung dieser Frage AUS milıtärischen Gründen sroßen Wert. Die Verhandlungen, die ber diese
Frage ber das Auswärtige Amtmi1t dem Vatikan geführt wurden, hatten sıch bisher eshalb
schwierig gestaltet weil die Kuriıe ihre Zustimmung dieser Einzelfrage noch VO:  - anderen Fragen
abhängig gemacht hatte. Um welche Dıinge sıch jerbei handelte, kann unerortert Jeiben, da
Verfolg der etzten Verhandlungendie Kuriıe diesen Standpunkt verlassen hat Nur auf die VOTL-

läufige Erörterung Frage legt der Vatikan noch besonderen Wert, nämlich insicht-
lıch Reichsgesetzes, betreftend die Ablösung VO Staatsleistungen. Dıie Kurie möchte

fn durch C11NC Erklärung des Herrn Reichskanzlers sıchergestellt W15S5SCNH, daß VOT etwaıger Einbrin-
SAn un dieser Vorlage rechtzeitig IN1IEt ihr FühlungAwerde. Der Herr Reichskanzler tragt

VO  3 sich aus keine Bedenken eine so Erklärung, da dem Stadium der Vor-
erorterung Gestzesmaterien zunächst Fühlung MI den Interessenten aufgenommen WOCI-

i  S
den mMUu: Dais sich diese Fühlungnahme gegebener eıt natürlich nıcht NUur auf die katholische
Kırche erstrecken oll unterliegt keinerlei weıfel. Wenn sonach nach der Auffassung des Herrn

s Hıer scheint versehentlich das Wörtchen der ausgelassen worden SC11.

A
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dennoch ZUFr Erklärung offizielleren Form Briefes bereit, da dad rch
tärisch bedeutungsvolle Frage der Schaffung des exemten Feldpropstes gesichert erscheint. _

Der Entwurt eines solchen Briefes ı1SEt inzwischen 1 Einvernehmen ZW1S:  en Reichskanzlei und
dem federführenden Reichsministerium des Innernaufgestellt worden un15T anliegendergebenst
beigefügt.

Auftragsgemäß darf Übereinstimmung mMI1 dem Herrn Reichsminister des Innern bitten,
ELWALISC Bedenken der Anregungen ZzZu diesem Entwurf bis Sonnabend, den £J7.Juli Uhr mM1LtLags
beı der Reichskanzlei anmelden wollen Diıe Weiterleitung des Briefes nach Vollziehung durch
den Herrn Reichskanzler würde durch das Auswärtige Amt erfolgen en.

CZ Dr Pünder.

DOKUMENT NR 62

Entwurf des Briefesdes Reichskanzlers Brüning Nuntius Orsenigo
etr. Ablösung derStaatsleistungen.

(Bundesarchiv Koblenz, Bestand 431/160 103)

Euer Exzellenz

haben i letzter eıit verschiedentlich sıch nach dem Stande des Reichsgesetzentwurfs erkundigt,
der die Ablösung der Staatsleistungen die Religionsgesellschaften ZUIMM Gegenstand hat. Eure
Exzellenz dürften sich IM IN1IT der Auffassung begegnen, daß bei der Vorbereitung und urch-
führung dieser gesetzgeberischen Aufgabe ı Hinblick auf die Kompliziertheit der Materie und
die wirtschaftliche und politische Gesamtlage größte Schwierigkeiten Zu überwinden sind. Sollte
6S ımmerhıin 1ı absehbarer Zeit Einbringung des Gesetzentwurfs kommen, würde iıch
als ıne Selbstverständlichkeit erachten, daß die Reichsregierung, ‚was die katholischen Belange
betrifft, siıch vorher mM1t dem Heilıgen Stuhle i Verbindung 9 gleichzeitiger Beteiligung
des deutschen Episkopats. Diese Auffassung, daß ein solches Benehmen rechtzeitig er-

folgen hat, wird auch durch das Reichskabinett, dem ichvon dieser Angelegenheit Mitteilung gC-
achthabe, geteilt.

Mıt dem Ausdruck ausgezeichneter Hochschätzung bin ich
Euer Exzellenz

sehr ergebener

DOKUMENT N

Brief des Reichswehrministers General VO  (a Schleicher
Erzbischof Dr Caspar Kleıin von Paderborn

- (Pol: rchAVatikan Nr Militärseelsorge, Bd 3)

Euer Exzellenz
beehre ich mich, mMmeINEN verbindlichsten Dank auszusprechen für das gefällige Schreiben VO:

Von dem INır gleichzeit1g üübersandten Entwurf Katholischen militärkirchlichen Dienst-
ordnung habe iıch Kenntnis Er ı1SE aufgebaut aufdem Streng durchgeführten Grundsatz
der Nichtexemtion und der uneingeschränkten Jurisdiktion der Ortsbischöfe; auch der CDISCODUS
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delegatus oll als Armeebischof keine Jurisdiktion der SONSt1genN Machtbefugnisse haben; ebenso-
N der Feldpropst, dessen geistliche Vollmachten VO Belieben der einzelnen Ortsbischöfe ab-
hängen Kirchensteuerfreie Militärgemeinden sollen IN IT Ausnahme Bayerns als Personalgemein-
den eingerichtet werden dürfen den WENISCH Standorten MI1L planmäfßigen Miılitärpfarrern

Der Entwurtf steht 1ernach WEeIL 7zurück hinter dem Päpstlichen Breve VO 1849 das
den Fürstbischof vVon Breslau ZU Armeebischof bestellte 99000 uneingeschränkter armeebischöf-
liıcher Jurisdiktion un der Befugnis ıhrer Übertragung auf den Feldpropst greift wesent-
lıchen zurück auf das Ergebnis der Verhandlungen Paderborn Vo 28, die jedoch ledig-
lıch als Grundlage für das Anbahnen „Interiımzustandes“ dienen sollten, WIC Eure Exzellenz

dem 28 auch demHerrn Apostolischen untlius mitgeteilt haben: Eure Exzellenz hoff-
ten damals,diıe Zustimmung des Episkopats und der Kuriıe erwirken können. Auf An-
frage VO Nr. 1437 111 wurde 1900808 die NtwOrt VO Eure Exzellenz
hofften, bald Bestimmtes mıtteılen können eıtere Nachricht arüber 1ST ı99508 in den seiıtdem
verflossenen Jahren nıcht ZUSCSANSCH Wıe Eurer Exzellenz AauSs INC1INCIMN Schreiben VO

Nr. 3025 El ekannt 1ST, habe ıch inzwischen die unmittelbare diplomatische ühlung-
nahme IM1Tt dem Stuhl aufgenommen, und WAar INIT dem Ziel SX ECIMNLEN katholischen Mılı-
tärseelsorge. Von dieser Forderung kann die Reıichsregierung nıcht mehr abgehen Aaus den Grün-
den, die der Herr Reichskanzler dem dem Herrn Fürsterzbischof Vvon Breslau dar-
gelegt hat „Aaus ınnerpolitischen, etatrechtlichen, militärorganisatorischen und psychologisch _VQ  ]
der Haltung der Truppe her bestimmten Gründen IM Rücksicht auf die außenpolitischen
Zusammenhänge und auf e1inNne auslandspolitische Parıtit.“

Nachdem sıch die ergebnislosen Verhandlungen ber die Gestaltung der katholischen Miılitär-
seelsorge fast Jahre hingezogen aben, kann die Bestellung nıchtexemten Katholischen
Feldpropsts auch als Zwischenlösung nıcht mehr Frage kommen Das Ergebnis der Verhandlun-
SCHh VO 78 hätte ZWAarT, WEeNN Eure Exzellenz damals die NOtL1SCNHN Zustimmungen Isbald
ebracht hätten, als Grundlage dienen können tür dıe 115 Auge gefaßt nNne kurzfristige Zwı1-
schenlösung, nıcht ber für ‚längere Sıcht Eıne Vereinbarung auf dieser Grundlage, Iso auch aut
Grundlage des Entwurts Eurer Exzellenz, würde Wirklichkeit nıchts anderes bedeuten als C1iNC

Legalisierung des SCBENWAartIıSCN, unertreulichen Zustands der katholischen Militärseelsorge
Wenn Eure Exzellenz eltend machen; daß der Stuhl die Beschlüsse des Episkopats gebilligt

habe, würde ıch N 99008 Dank begrüßen, wWenn INr der Wortlaut des Päpstlichen Antwortschrei-
bens zugänglich gemacht werden könnte glaube annehmen können, daß der Stuhl kei-
nerle] grundsätzlıche Bedenken die eXemte Form der Militärseelsorge hat, letztere
sıch jeder anderen vorzieht. Dies ergıbt sich allein“ schon Aaus der Tatsache, daß der überwiegen-
den Zahl anderer Staaten diese Form der milıtärseelsorgerlichen UOrganısatıon zugestanden hat.
Unter anderem 1ST dies uch ı Italien selbst geschehen. Gerade bezüglich dieses dem Stuhl
besondersnahe stehenden Staates kann INa  - wohl annehmen, dafß derjenige Organisationstyp 5C-
wählt wurde, der dem Stuhl sachlich eısten ZUSAßRT. Hıer ı1ST. dem EX@MLenN Typ der Miıli-
tärseelsorge C111 besonderer Akzent durch die Verleihung der erzbischöflichen Würde den
Episcopus Castrensıs gegeben worden.

Angesichts der Gesamtlage bın ıch der Auffassung, daß die Haltung des Stuhls ausschließ-
lich auf die Bedenken zurückzutführen IST, die der eutsche Episkopat bei ihm ylaubte geltend
machen INUSSCIL. Mıiıt Änderung dieser Haltung des Episkopats würde 7zweitellos auch 1ine

Änderung ı der Stellungnahme des Stuhls EeIHNLTEFEPN:

Sollte 6S nıcht möglıch SCHIH, das Zugeständnis der exemten Militärseelsorge erreichen, das der
Stuhl ı NEeUeETeEr elit keinem anderen Staat verweigert hat, werde ıch die katholische

Militärseelsorge allgemein, Ühnlich WIC Bayern, hne yrundsätzliche Regelung Sanz den
Ortsbischöfen überlassen und, WI1C dort, 1Ur für militärisch erbetene Sonderleistungen, die über
dıe allgemeıine Seelsorge hinausgehen, Bestimmungen vorbehalten (besondere Miliıtärgottesdienste
für Heeresangehörige, Lazarettgottesdienste, Kasernenstunden). Als haushaltsrechtliche olge
würde sıch dann VO selbst ergeben, da die Planstellen des Feldpropsts und der Militärpfarrer
beim Freiwerden nıcht wieder besetzt werden.
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dart N INrN, näher einzugehen aut die FEinwände EurerExzellenz 1Ne exemte

Milıtärseelsorge überhaupt, darf miıch vielmehr für beschränken auf die einschlägigen 'Aus-
führungen 11Ne6S$s Herrn Amtsvorgängers VO' Nr 130 21 111 den ı der Be-
sprechung VO 1921 Preußischen Mınısterium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
überreichten „Vorschlägen des Deutschen Episkopats ZUT Organısatıon katholischen Reichs-
wehrseelsorge“.

Mıt der Versicherung mMEeEINeEer ausgezeichneten Hochachtung bın iıch Euer Fxzellenz
20004 ergebenster

ZCZ VO'  3 Schleicher

DOKUMENT NR

Bericht des Botschafters VO  a} Bergen ber CLIHE Unterredung MI dem
Kardinalstaatssekretär VO Z Oktober 19392

Pol Arch A Vatıkan Nr 8 h Militärseelsorge, Bd

Rom, den Z Oktober 1932

Kardınalstaatssekretär, der dieser Tage AUS$S Rorschach zurückgekehrt 1ST, ankündigte INr heute
Laufte längeren Unterhaltung e1in die Milıtärseelsorge betreffendes Promemorı1a,

us Anlafß des Schreibens des Reichswehrmuinisters den Erzbischof VO:  - Paderborn Zusage
entgegenkommender Behandlung der Frage auf bekannten Wünsche zurückkommen wird
Aufßerte ZuKardinal, daß ıch romemor12 das Auswärtige Amt IN der Bıtte Weısung
weitergeben würde unmich bıs ZU Eıngang des (Gr ehlt) ı keine NCUC Diskussion x  ber

Wünsche einlassen könne. Ich mO  chte ındes VO  3 I1T AB bemerken, daß ıch er gUnst1-
SCmHn Dispositionen der Regierung nıcht die Möglichkeit sehe, die weitgehender und mMI1 Militärseel-

materiell N:  cht zusammenhängenden ünsche verwirklichen. Vielleicht könnte die Regie-
rung anderen Punkten entgegenkommen (ich denke 1erbe1l Konzessionen bezüglich der SC1-

HGOLZEIT VO'  3 den Bischöfen veiußerten üunsche autf diesem Gebiet). Kardinalstaatssekretär zugab,
dafß ünsche iırekt nıchts M1 der Militärseelsorge tun hätten, doch erscheine ihm be-
rechtigt undbegründet, dıejenıgen Fragen, die bei den Konkordatsverhandlungen IN den Ländern
nıcht hätten behandelt werden können, 1 die 1 Verhandlungen IN1IT den dafür zuständigen
tellen des Reichs einzubeziehen. Die Reichsregierung habe den VO'  3 ihm vorgebrachten Wün-
schen noch N!  cht tellung 24 und hoffe nach WI1IC VOT aut C1MN Entgegenkommen des
Reichs

Bergen

DOKUMENT NR

Promemorı1a des Stuhles VO Oktober 1932
(Übersetzung der Botschaft eım Stuhl VO Botschafter MIiIt dem Original

DE dem Ausw Amt übersandt

Pol Arch Vatıkan Nr 8 h Militärseelsorge, Bd
Obwohl schon veröftentlicht bei 89 f wird des NNerecn Zusammen-

hanges Nn hier aufgenommen.)

Der Stuhl hat ürzlich VO  3 dem Schreiben Kenntn1s erhalten, welches Exzellenz der Herr
Reichswehrminister 1 Sachen der Organisatıon der katholischen Militärseelsorge 1ı Deutschland

Exzellenz den Herrn Erzbischot VO  e} Paderborn gerichtet hat.
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Angesichts der besonderen Verhältnisse Deutschl nds der von dem Ep kopat eltend
machten schwerwiegenden Gründe, auf Grund deren bis ZUr Stunde dıe Bestellungeines ‚X CIMMN-
ten Feldpropstes mM1 Bischofscharakter für nicht ertorderlich erachtet, allerdingsMIt der Erklä-
Tung, daß Jjede Entscheidung des tuhles N} begrüßen werde, hatte Letzterer die urch-
führung der Vorschläge des Episkopats für ıne den SCHCNWaATIEEN Umständen entsprechende

Lösung angesehen.
In Würdigung des Antrags der Reichsregierung, Bischot MIt exemter Jurisdiktion be-

stellen, hat trotzdem der Stuhl dem Bestreben, Beweiıis sCiNer Verständigungsbereit-
chaft geben; sıch schon trüher hierzu grundsätzlich bereit erklärt und halt auch weiter dieser
Bereitwilligkeit fest, ersucht jedoch Übereinstimmung IN seceinNner auch der Vergangenheit e1N-

SCHNOMMENCN Stellungnahme, darum, da{fß CIN1ISEC, die Interessen der katholischen Kıiırche Deutsch-
A& and besonders angehende Fragen, die den IM1TL den Einzelländern abgeschlossenen Konkordaten

IN Rücksicht auf die Zuständigkeit des Reichs nıcht einbezogen werden konnten, gleichzeitig
befriedigenden Regelung zugeführt werden.Der Heilige Stuhl sieht darın keine Verquickung nıcht
zusammenhängender Materien, söndern hält lediglich die Regelung der Militärseelsorge für die
natürlich gegebene Gelegenheit die wesentlichsten zwiıschen dem Heiligen Stuhl und dem Reich
schwebenden Fragen bereinigen.

Es andelt sich insbesondere folgende:
Die Beseitigung der Strafe für Geistliche welche Aaus zwıingenden Gewissensgründen eine

kirchliche Ehe VOT Abschluß des Zivilaktes CINSCRNCN. Der Stuhl oibt SlCh der Hoffnung hın,
daß die Reichsregierung sich der Erfüllung dieser Bitte nıcht verschließen wiırd, die den fundamen-
talsten Grundsätzen der Gewissensfreiheit entspricht und die SEINETrZEIT bereits ı den Punktationen
enthalten WAar, Wwe. November 1921 seitens des damaligen Apostolischen Nuntıus
Berlin als Diskussionsgrundlage tür den Abschluß Reichskonkordats demHerrn
Mınister des Auswärtigen behändigt worden S1N:

2) Dıie Zusage, dafß, talls das eich dem Erlaß Gesetzes über die Ablösung der finan-
ziellen Leistungen die Kıirche nach Madisgabe des Tt 138 der deutschen Reichsverfassung schrei-
ten sollte, dies nıcht hne rechtzeitiges freundschaftliches Einvernehmen IN dem Stuhl SC-
schehen werde. Diese Forderung beruht auf Rechtsansprüchen, die durch vertragliche Abmachun-
SCH, nämlich durch die früher vereinbarten Zirkumskriptionsbullen anerkannt sind, welch letztere

den ucnh Länderkonkordaten sachlich übernommen und den Verhältnissen der Gegenwart —-

gepaßt wurden. Es andelt sich demnach Rechte, die nıcht durch CINSCILLSC Rechtssatzung hne
Zustimmung des andern Partners geäindert werden können.

35 Die Reichsregierung mMOSEe Hınblick aut das kommende Schulgesetz, dessen Erlaß
Art 146 bs. 2 der Reichsverfassung vorgesehen 1ST, dem Heiligen Stuhl verbindliche Zusagengeben bezüglich des Schutzes der Rechte der Katholiken ı Hinsicht der konfessionellen Schule
und des Religionsunterrichts.

Die Reichsregierung MOSC, Übereinstimmung MT der VO  - dem Herrn Mınıiıster des Auswär-
n abgegebenen Erklärung 11 Va 515 VO: November 1920 dem Stuhl bindende TE

sicherungen dahin geben, daß ELWaLgE Änderungen der Verfassung der der Gesetzgebung des
Reıchs den ı teierlichen Konkordaten anerkannten Rechten der Kirche keinen Abbruch £Iun.

Das Schreiben des Herrn Reichswehrministers anderm Bezugauf die se1tens des Stuhles andern Staaten ı Sachen der Milıtärseelsorge gemachten Zugeständ-
‘9 insbesondere auf Italien. Es darf darautf hingewiesen werden, daß, WEeNnNn Italien Erz-
bischof als Feldpropst hat, 199000 dem Stuhl auch C1MN Sanz umfassendes Konkordat geschlossenhat. Die ı dem vorliegenden Promemorı1a ausgesprochenen Gegenwünsche des tuhles und die
Anregung, ber S1e Vereinbarung: INIT dem eıch gelangen, stellen demgegenüber eın
Mindestmaßberechtigter kirchlicher Ansprüche dar.
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DOKUMENT

Telegramm-Bericht des Botschafters eım StuhlberGespräch::mıit dem
Kardinalstaatssekretär.

JE(Pol Ar  G- A. Vatıkan Nr. Militärseelsorge, Bd 4)MC

Rom, den Oktober 1932
Im Anschluß Bericht VO Nr. 228betr. Militärseelsorge.

Auf Bıtte Kommentierung der etzten Worte des Promemorias ausführte Kardinal-
staatsekretär, daß der Schlußsatz nıcht als 1D ultimative Anmeldung Minimalforderung
deuten W  „ vielmehr dahıin aufgefaßt werden, daß die uns gegenüber geiußerten {Wünsche Vergleich den Forderungen, die der Heilige Stuhl den Verhandlungen mM1t Ita-
lıen gestellt hätte auf die Reichswehrminister sıch berute C1in Mindestma{fß darstellten,
CNg ers  1enen. Er WAare nach W1e6 VOr gCern verhandlungs- und verständigungsbereit.

Im Verlauf unserer Unterredung hinwies iıch darauf, daß dem Reichswehrministerium
VO'  ; zahlreichen katholischen Reichswehrangehörigen, die ständig die wohlgeordnete und DC-
zeichnet sich vollziehende evangelische Militärseelsorge VOTLT sıch sähen, ebhafte Klagen ber die
nichtgeregelte katholische Milıtärseelsorge ug1Ngen; iıch könnte 190508 denken, daß das Reichswehr-

Falle Nichteinigung sich genOtıgt fühlen würde, Belastung der Kurie
M1 mangelndem Entgegenkommen die katholische Milıtärseelsorge aufzugeben und die isher i
Haushalt festgelegten tellen des Feldpropstes und des Militärpfarrers nıcht wieder besetzen.
Der Kardinal ENISCZNELE lebhaft daß VO:  3 mangelnden Entgegenkommen Heiligen
tuhls, W1e6 Aaus drittem Absatz des Promemorıa eutlich hervorgıinge, N!  cht die ede sCc1in könne.

Kurz VOT unserer heutigen Unterredung War ein Schreiben des Nuntıius Orsen1go El  Cn
des nhalts, daß bei Reichskanzler etzten Sonnabend abgestatteten Besuch die

un Promemorias behandelten Fragen (zunächst ohne Erwähnung der Militärseelsorge) ZuUr

Sprache gebracht und VO Reichskanzler weıtgehendes Entgegenkommen zugesichert erhalten hätte.
Auf ıne Diskussion über die VO':  3 sodann berührte Frage der Militärseelsorge ware Reichs-
anzler nıcht CIn  (98 Der Kardinal gylaubte AuUS den Mitteilungen des Nuntıus autf 1nNe grund-
sätzliche Zustimmung:Reichsregierung den beiden Wünschen schließen können. bemerkte
daher, daß ich mich über 1ne€e Erfüllung der beiden Wünsche ı Interesse erstrebter Regelung der
Militärseelsorge lebhaft freuen würde, doch hielte iıch die sıch entgegenstellenden Schwierigkeiten
O! für sehr erheblich.

Das Schreiben des Nuntius hat dem Kardinalstaatssekretär den Gedanken eingegeben, Reichs-
anzler ine Abschrift des Promemoria * zugehen lassen.

Bergen. Man

DOKUMENT N® 11

Brief des Kardinalstaatssekretärs Reichskanzler ;Von Papen
M1 Übersendungdes Promemori1as.

(Pol. Arch A Vatikan Nr. e Militärseelsorge, Bd

Nr 3171/32 Dal Vaticano, den Oktober 1932
Seiner Exzellenz Freiherr VO  w} Papen
Reıichskanzler
Berlin. Hochverehrter Herr Reichskanzler!

VWıe Euerer Exzellenz wohl ekannt SC11I1 wiırd hat das Staatssekretarıat Seiner Heiligkeit
dem 25 dem Herrn Reichsbotschafter ein Promemorı1a über die Milıtärseelsorge Deutsch-

gekommen 1STt diesmal“ könnte Umstellung heißen: „direkt
/
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and überreicht, die schon SECIT langem wiederholt gegenselt1igem Meinungsaustausch Anlaß ZC-
geben hat.

Indem ich Euerer Exzellenz als dem Chef der Reichsregierung persönlıch C1iNe Abschrift des
Promemoria gene1gter Kenntnisnahme überreichen die hre habe, hege ıch die feste Zuver-
sicht, daß Sie den darın ZUr Sprache gebrachten begründeten Wünschen des Heiligen Stuhles volles
Verständnis un Rechnung Lragen werden.

benütze die Gelegenheit, FKuer Exzellenz den Ausdruck INC1Ner ausgezeichneten Verehrung
übermitteln, ı der ıch verbleibe

Kuerer Fx7zellenz
Sanz ergebener

SCZ Card Pacelli

DOKUMENT NR

Handschrif#liche Aufzeichnung des Staatssekretärs
Auswärtigen Amt VO  3 Bülow

Köpke
würde N! die Forderungen, die Pacelli seiNem Schreiben über die Militärseelsorge

gestellt hat, Aaus innerpolit. Gründen ertfüllen. habe ih auf die entgegenstehenden Schwieri1g-
keiten hingewiesen. Es WAaATiTC ber wohl ZUut, zusammenfassenden utz diesen Forde-
rungen Stellung nehmen.

Bülow 23/1

DOKUMENT NR 13

Briet des Auswärtigen Amtes Reichsminister des Innern.
(Pol Arch Vatikan Nr Militärseelsorge, Bd

Berlin S, den November 1932
Vertraulich!

Der Heıilige tu.hat MIt dem abschriıftlich ı deutscher Übersetzung beiliegenden Pro Memorı1a
die Reichsregierung gebeten, gleichzeitig IN1It der katholischen Milıtärseelsorge Deutschland
CIN1SC andere die Beziehungen zwiıschen dem Heıiligen Stuhl und dem eıiıch berührende Fragen,
dien der Zuständigkeit des Reiches nıcht die 190582 den Eınzelländern abgeschlossenen Kon-
ordate hätten einbezogen werden können, Benehmen M1 der Kurie regeln

Die dem Pro Memorıa ZU Ausdruck gebrachten Wünsche SIN folgende
Aufhebung der Stratfe für Geistliche bei Vorwegnahme der kirchlichen VOFTF der zivilen Trauung

Falle schwerwiegender Gewissensgründe. _
Zusage rechtzeitiger Verständigung MIItt dem Heiligen Stuhl bei TIa des gemäß Art. 138 VOLIL-

gesehenen Gesetzes ber die Ablösung der Staatsleistungen die Religionsgesellschaften.
Sicherstellung der konfessionellen Schule und des Religionsunterrichts ı Hinblick auf das ı
Art. 146 Abs der Reichsverfassung vorgesehene Schulgesertz.
iındende Zusicherungen der Reichsregierung, daß Falle AÄnderung der Verfassung
der der Gesetzgebung des Reiches die bestehenden könkordatären Verpflichtungen unberührt
leiben.

Da SlCh bej den vorstehenden Wünschen des Heiligen Stuhls Materıen andelt; für die 1
erster Linie das Reil  sministerium des Innern zuständig 1ıIST, WAaTre iıch für 116 baldgefällige Auße-
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?  . Z”*:Gésfbicb%é desReidvs)eon/eordats ;  run‘.g dankbair‚ ob und inwieweit nach dortiger Auffaséung den 7Wün’schen défkurie im efnzelnen  entsprochen werden könnte. Wegen Punkt 1) wird anheimgestellt, das Reichsjustizministerium in  vertraulicher Form zu beteiligen. Soweit nach Lage der Verhältnisse eine Zusage nicht möglich oder  nicht angängig erscheint, darf ich zwecks Verwertung gegenüber dem Heili  gehende Begründung bitten. Dabei möchte ich noch auf Folgendes hinweisen:  gen Stuhl um eim=j ‘einf  Die unter 1-3 enthaltenen Forderungen sind von der Kurie bereits bei den vorjährigen Bespre-  chungen über die Regelung der Militärseelsorge in ähnlicher Weise vorgebracht und dem 'Reichs-  ministerium des Innern durch Schreiben des diesseitigen Referenten an Herrn Ministerialdirektor  Pellengahr vom 1.Mai v. J. — II Vat.247 — zur Kenntnis gebracht worden. Die Besprechungen  sind seinerzeit ins Stocken geraten und nicht wieder aufgenommen worden, nachdem der Kardinal-  $staatssekretär sich mit dem in dem Entwurf eines Schreibens des Herrn Reichskanzlers Brüning an  den Apostolischen Nuntius in Berlin enthaltenen Zugeständnis in der Frage der Ablösung der  Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften nicht begnügen zu können glaubte. Dieser Entwurf  wurde bekanntlich Anfang Juni d. J. vom Reichsministerium- des Innern im Benehmen mit der  Reichskanzlei aufgestellt und dem Kardinalstaatssekretär durch den Nuntius vertraulich zur  Kenntnis gebracht.  Die Forderung zu Punkt 4) des Pro Memorias ist.in diesem Zusammenhang neu. Die hierbei in  Erinnerung gebrachte Erklärung des Auswärtigen Amts vom 13. November 1920 wurde dem.da-  maligen Nuntius Pacelli anläßlich der Verhandlungen über ein bayerisches Konkordat in Form  einer Aufzeichnung übergeben. Eine Abschrift dieser Aufzeichnung wurde dem Reichsministerium  des Innern mit diesseitigem Schreiben vom 21. Juli 1921 — II Vat. 516 — übersandt. Anläßlich der  Erörterungen über den Entwurf eines Reichsschulgesetzes ist die Kurie schon einmal und zwar mit  Schreiben des Nuntius vom 9. Oktober 1927 auf die Erklärung zurückgekommen. Ich darf dabei  auf meine diesbezüglichen Schreiben vom 18. Oktober 1927 — II Vat.975 — und vom 16. April  1928 — II _ Vat. 342 — verweisen.  Um zu vermeiden, daß die im Vordergrund stehenden künftigen Verhandlungen über dié Rege-  lung der Militärseelsorge durch eine öffentliche Diskussion der aus diesem Anlaß vom Heiligen  Stuhl geäußerten Wünsche gefährdet w  X  erden, wäre ich für eine yertrauliche Behandlung der An-  gelegenheit dankbar.  In Vertretung  gez. von Bülow.  DoxKxuMEnT Nre. 14  Brief des Auswärtigen Amtes an Reichswehrminister.  (Pol. Arch. AA, Vatikan Nr. 8b Militärseglsorge‚ Bd. 4)  Berlin W 8, den 25. November 1932.  Vertraulich!  Der Heilige Stuhl ist von sich aus auf die Frage der katholischen Militärseelsorge in Deutsch-  land zurückgekommen. Er hat sich in dem abschriftlich nebst Übersetzung beiliegenden Pro Me-  moria unter ausdrücklicher Berücksichtigung des in dem Schreiben des Reichswehrministeriums an  den Erzbischof von Paderborn vom 13. Juli d. J. dargelegten Standpunktes der Reichsregierung zu  Verhandlungen über eine exemte Militärseelsorge bereit erklärt. Gleichzeitig hat die Kurie — wie  schon bei den vorjährigen Besprechungen - ihrerseits erneut den Wunsch geäußert, bei dieser Ge-  legenheit mit der Reichsregierung eine Reihe von Fragen zu regeln, die in den mit den Einzel-  ländern abgeschlossenen Konkordaten mit Rücksicht auf die Zuständigkeit des Reichs nicht hätten  einbezogen werden können.  Obgleich es sich bei diesen unter Punkt 1 Bis 4 des Pro Memorias zusammengefaßten Frageh uml  Materien handelt, die an und für sich mit der Militärseelsorge nicht zu tun haben, halte ich es —  in Übereinstimmung mit dem Botschafter beim Heiligen Stuhl — im Interesse der im Vordergrund  stehenden Regelung der Militärseelsorge nicht für angezeigt‚ die Prüfung der Sonderwünsche der  41?  . Z”*:Gésfbicb%é desReidvs)eon/eordats ;  run‘.g dankbair‚ ob und inwieweit nach dortiger Auffaséung den 7Wün’schen défkurie im efnzelnen  entsprochen werden könnte. Wegen Punkt 1) wird anheimgestellt, das Reichsjustizministerium in  vertraulicher Form zu beteiligen. Soweit nach Lage der Verhältnisse eine Zusage nicht möglich oder  nicht angängig erscheint, darf ich zwecks Verwertung gegenüber dem Heili  gehende Begründung bitten. Dabei möchte ich noch auf Folgendes hinweisen:  gen Stuhl um eim=j ‘einf  Die unter 1-3 enthaltenen Forderungen sind von der Kurie bereits bei den vorjährigen Bespre-  chungen über die Regelung der Militärseelsorge in ähnlicher Weise vorgebracht und dem 'Reichs-  ministerium des Innern durch Schreiben des diesseitigen Referenten an Herrn Ministerialdirektor  Pellengahr vom 1.Mai v. J. — II Vat.247 — zur Kenntnis gebracht worden. Die Besprechungen  sind seinerzeit ins Stocken geraten und nicht wieder aufgenommen worden, nachdem der Kardinal-  $staatssekretär sich mit dem in dem Entwurf eines Schreibens des Herrn Reichskanzlers Brüning an  den Apostolischen Nuntius in Berlin enthaltenen Zugeständnis in der Frage der Ablösung der  Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften nicht begnügen zu können glaubte. Dieser Entwurf  wurde bekanntlich Anfang Juni d. J. vom Reichsministerium- des Innern im Benehmen mit der  Reichskanzlei aufgestellt und dem Kardinalstaatssekretär durch den Nuntius vertraulich zur  Kenntnis gebracht.  Die Forderung zu Punkt 4) des Pro Memorias ist.in diesem Zusammenhang neu. Die hierbei in  Erinnerung gebrachte Erklärung des Auswärtigen Amts vom 13. November 1920 wurde dem.da-  maligen Nuntius Pacelli anläßlich der Verhandlungen über ein bayerisches Konkordat in Form  einer Aufzeichnung übergeben. Eine Abschrift dieser Aufzeichnung wurde dem Reichsministerium  des Innern mit diesseitigem Schreiben vom 21. Juli 1921 — II Vat. 516 — übersandt. Anläßlich der  Erörterungen über den Entwurf eines Reichsschulgesetzes ist die Kurie schon einmal und zwar mit  Schreiben des Nuntius vom 9. Oktober 1927 auf die Erklärung zurückgekommen. Ich darf dabei  auf meine diesbezüglichen Schreiben vom 18. Oktober 1927 — II Vat.975 — und vom 16. April  1928 — II _ Vat. 342 — verweisen.  Um zu vermeiden, daß die im Vordergrund stehenden künftigen Verhandlungen über dié Rege-  lung der Militärseelsorge durch eine öffentliche Diskussion der aus diesem Anlaß vom Heiligen  Stuhl geäußerten Wünsche gefährdet w  X  erden, wäre ich für eine yertrauliche Behandlung der An-  gelegenheit dankbar.  In Vertretung  gez. von Bülow.  DoxKxuMEnT Nre. 14  Brief des Auswärtigen Amtes an Reichswehrminister.  (Pol. Arch. AA, Vatikan Nr. 8b Militärseglsorge‚ Bd. 4)  Berlin W 8, den 25. November 1932.  Vertraulich!  Der Heilige Stuhl ist von sich aus auf die Frage der katholischen Militärseelsorge in Deutsch-  land zurückgekommen. Er hat sich in dem abschriftlich nebst Übersetzung beiliegenden Pro Me-  moria unter ausdrücklicher Berücksichtigung des in dem Schreiben des Reichswehrministeriums an  den Erzbischof von Paderborn vom 13. Juli d. J. dargelegten Standpunktes der Reichsregierung zu  Verhandlungen über eine exemte Militärseelsorge bereit erklärt. Gleichzeitig hat die Kurie — wie  schon bei den vorjährigen Besprechungen - ihrerseits erneut den Wunsch geäußert, bei dieser Ge-  legenheit mit der Reichsregierung eine Reihe von Fragen zu regeln, die in den mit den Einzel-  ländern abgeschlossenen Konkordaten mit Rücksicht auf die Zuständigkeit des Reichs nicht hätten  einbezogen werden können.  Obgleich es sich bei diesen unter Punkt 1 Bis 4 des Pro Memorias zusammengefaßten Frageh uml  Materien handelt, die an und für sich mit der Militärseelsorge nicht zu tun haben, halte ich es —  in Übereinstimmung mit dem Botschafter beim Heiligen Stuhl — im Interesse der im Vordergrund  stehenden Regelung der Militärseelsorge nicht für angezeigt‚ die Prüfung der Sonderwünsche der  41Zur ‘Öéséhic‘bte cées ‘Rei'cb$)eén7€o yda ts
rung dankbär‚ ob und inwieweit nach dortiger Auffaséung dn Wügschen déf Kurie 1im efnzelnenentsprochen werden könnte. Wegen Punkt wiırd anheimgestellt, das Reichsjustizministerium 1n
vertraulicher Form beteiligen. Soweit nach Lage der Verhältnisse eine Zusage nıcht möglich der
nıcht angangıg erscheint, darf iıch zwecks Verwertung gegenüber dem Heili
gehende Begründung bitten. Dabei möchte iıch noch auf Folgendes hinweisen:

gen tu einei ‘eifl-.
Die 1—3 enthaltenen Forderungen sınd vVvon der Kuriıe bereits bei den vorjährigen Bespre-chungen über die Regelung der Militärseelsorge in ahnlicher Weise vorgebracht und dem Reichs-

ministerium des Innern durch Schreiben des diesseitigen Referenten Herrn Mıinisterialdirektor
Pellengahr VO Maı y 7B I1 Vat 247 zur Kenntnis ebracht worden. Die BesprechungenSIN seinerzeit 1NSs Stocken gCraten und nıcht wieder aufgenommen worden, nachdem der Kardinal-
staatssekretär sıch mi1t dem in dem Entwurf e1ines Schreibens des Herrn Reichskanzlers Brünıingden Apostolischen untius 1n Berlin enthaltenen Zugeständnis in der Frage der Ablösung der
Staatsleistungen die Religionsgesellschaften nıcht begnügen können glaubte. Dieser Entwurf
wurde bekanntlich Anfang Juniı VO Reichsministerium des Innern 1 Benehmen MIi1t derReichskanzlei aufgestellt und dem Kardinalstaatssekretär durch den Nuntius vertraulich ZUr
Kenntnis ebracht

Die Forderung Punkt des Pro Memofias 1St 1n diesem Zusammenhang Neu. Die jerbei 1n
Erinnerung gebrachte Erklärung des Auswärtigen Mmts VOMmM November 1920 wurde dem da-
maligen Nuntius Pacelli anläßlich der Verhandlungen ber eın bayerisches Konkordat in Form
eıner Aufzeichnung übergeben. Eıne Abschrift dieser Aufzeichnung wurde dem Reichsministerium
des Innern mıt diesseitigem Schreiben VO': Z Juli 19721 11 Vat 516 übersandt. Anläßlich der
Erörterungen ber den Entwurf eines Reichsschulgesetzes 1St die Kurie schon einma]l un WAar mMIiıt
Schreiben des Nuntiıus VO: Oktober 1927 auf die Erklärung zurückgekommen. darf dabe1
auf meıine diesbezüglichen Schreiben VvVom Oktober 1927 I1 Vat 975 und VO: 16. Aprıil
1928 11 Vat 347 verweısen.

Um vermeıden, daß die ım Vordergrund stehenden künftigen Verhandlungen ber die Rege-lung der Milıtärseelsorge durch ine öftentliche Diskussion der Aaus diesem aul VO' HeıiligenStuhl gyeiußerten Wünsche gefährdet erden, ware iıch tür eine yertrauliche Behandlung der An-gelegenheit ankbar.
In Vertretung
SCZ VO:  5 Bülow.

DOKUMENT NE.

Brief des Auswärtigen Amtes Reichswehrminister.
(Pol Arch Vatıkan Nr. 8 b Militär'seglsorge, Bd

Berlin S, den November 19372
Vertraulisch!

Der Heilige Stuhl ISt VO  —; SlCh Aaus auf die Frage der katholischen Militärseelsorge 1n Deutsch-
and zurückgekommen. Er hat sich 1n dem abschriftlich nebst Übersetzung beiliegenden Pro Me-
mor1a ausdrücklicher Berücksichtigung des 1n dem Schreiben des Reichswehrministeriums
den Erzbischof VO:  an Paderborn vVo Julı dargelegten Standpunktes der ReichsregierungVerhandlungen ber ıne ECXEeIMMTE Milıtärseelsorge bereit erklärt. Gleichzeitig hat dıie Kurie w1e
schon bej den vorjährigen Besprechungen ihrerseits erneut den Wunsch geiußert, be1i dieser Ge-
legenheit mi1t der Reichsregierung ine Reihe VO  3 Fragen regeln, die 1in den miıt den Einzel-
ändern abgeschlossenen Konkordaten miıt Rücksicht auf die Zuständigkeit des Reichs nıcht hätten
einbezogen werden können.

Obgleich C: sıch bei diesen Punkt bis des Pro Memorı1as zusammengefaßten Frageh um
Materien andelt, die und für sıch MmMIt der Militärseelsorge nıcht Lun haben, halte ıch e5
in Übereinstimmung mı1t dem Botschafter eiım Heıiligen Stuhl 1M Interesse der 1im Vordergrundstehenden Regelung der Militärseelsorge nıcht für angezeigt‚ die Prüfung der Sonderwünsche der
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Kurie limine abzulehnen, sondernunsere Be eitwilli Da allel aufende Er un:
erkennen lassen. habe daher das Reichsministerium des Innern zuständigkeitshalbergebeten,

prüfen, iNnNW1EWEL den ı rage stehenden Wünschen der Kurie entgegengekommen werden
kann. Von dem Ergebnis dieser Feststellungen dürfte abhängen, ı welchem Ausmaß sıch
empfehlen wird, auf dem Gebiete der Militärseelsorge selbstverständlich Wahrung des
Grundsatzes der Exemtion und möglıchst 1 Rahmen der VO  -} dem ReichswehrministeriumVvVorgcSC-
henen,MIL dortigem Schreiben VO] März 1931 dem Auswärtigen Amt übersandten „Conce-
denda“ den Wünschen des deutschen Episkopats, die ı vertraulicher und unverbindlicher Form
noch festzustellen N, Rechnung tragen.

dart INr daher eitere Mitteilung nach Eingang der Außerung des Reichsministeriums des
Innernvorbehalten

Abschrift VO:!  - W Ee1 einschlägigen Berichten der Botschaft beim Heiligen Stuhl — Nr 220 und 237
VO': D und 28 V, 1, 71 HSE beehre iıch mich ZUr gefälligen vertraulichen Kenntnisnahme beizufügen

In Vertretung
SCZ. VO  5 Bülow.

DOKUMENT NR 15

Entwurf Beantwortung des Promemoria des Kardinalstaatssekretärs
VO 25 Oktober 19372

(Als Anlage ZU Einladungsschreiben des RMI SCMECINSAMEN Besprechung
übersandt.

(Pol Arch Vatıkan Nr. 8 Militärseelsorge, 5
Die Reichsregierung hat VO:  3 dem Schreiben des Staatssekretärs beim Heiligen Stuhl vom
Oktober 1932 Kenntnis und ZU Gegenstand eingehenden Prüfung DC-

a  on macht. Die Reichsregierung beehrt sıch, auf das Schreiben tolgendes erwiıidern:
Die Verhandlungen exemter Ausgestaltung der katholischen Militärseelsorge laufen

schon mehr als zwöoölf Jahre. Der ı der Fuldaer Bischofskonferenz zusammengeschlossene eutsche
Episkopat hat bei seiner etzten Tagung 1 Entschließung:den dringenden Wunsch geäiußert,
daß die Verhandlungen hierüber recht bald Z.U Abschluß gebracht werden.

Im Deutschen eıch esteht SECIT Jangem ine enkbar umtassende katholische Militärseelsorge,die das eich hne jede rechrtliche Bindung weitestgehend 99088 SC1INEeCN Mitteln unterstutzt. Für die Re-
gıICruNg des Deutschen Reichs kann sich, WECeNnNn anders das Aufwenden VO  } Reichsmitteln über-
haupt vertretbar leiben soll, 3 NUr darum andeln, dafß die durch militärische Notwendigkei-
ten bedingte eXemte Ausgestaltung der längst bestehenden Militärseelsorge nıcht weıter verzögert
wird.

Das Staatssekretariat des Heiligen Stuhls darauf h  in, daß Italien Vorzugsstellung
ediglich dem mMit iıhm abgeschlossenen. umfassenden. Konkordat verdanke. Demgegenüber muß
dıe Reichsregierung entgegenhalten, daß Italien ı Gegensatz Z.U) eich VOTr dem Abschlufß des
Konkordats überhaupt keine Militärseelsorge ı Frieden hatte und, dem Wunsch der Kurie enNt-
sprechend, dazu TISLT durch das Konkordat verpflichtet worden 1ST.

Im Hınblick auft die Eilbedürftigkeit der Regelung der Frage der Militärseelsorge hält die
Reichsregierung für erwünscht, dafß diese Angelegenheit unabhängig VO:  ; den j Promemoriıa
VO Oktober 19372 aufgeworfenen Fragen geregelt werde, umsomehr als diese Fragen MIiIt der
Militärseelsorge ı keinem ıLDNCICHN Zusammenhang stehen.

Was dieVO: Staatssekretariat aufgeworfenen Fragen anlangt, die MITt Rücksicht aut die Zu-
ständigkeit des Reichs ı die MmMIit den Einzelländern abgeschlossenenKonkordate nıicht einbezogen
werden konnten, hat die Reichsregierung den Wunsch des Heılıgen Stuhles, über diese Fragen

Verständigung gelangen, sorgfältigen Prüfung unterzogen. Im einzelnen beehrt
sıch die Reichsregierung W1C folgt Stellung nehmen:
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Dı Kurı hat den Wunsch, dafß miıt Rücksicht aut die Gewissensfrei C1Itdie Strafe für Geıist-
liche aufgehoben werde, die Aaus zwingenden Gewissensgründen 1Ne kirchliche Ehe VOor Abschluß
der Ziviltrauung CINSCHNCN. Die Einrichtung der standesamtlichen Eheschließung i1STt SEITL mehr als

Jahrhundert, i Fa VOon Deutschland SEIL noch längerer Zeıt, 1 Rechtsbewufßtsein
der Bevölkerung fest verwurzelt. Dafß der staatliche Akt der kirchlichen Handlung vorauszugehen
hat, beruht auf der Erwägung, daß nicht selten kirchlich Personen die standesamt- D

lıche Eheschließung unterlassen und daß SIC alsdann ı bürgerlichen Leben als unverheiratet und
iıhre Kinder als unehelich gelten würden. Zur Vermeidung derartiger unerwünschter Folgen kann
die Stratfvorschrif des $ 67 des Personenstandsgesetzes nıcht entbehrt werden. Keine Reichsregie-
rung wırd hieran rütteln können, da keine Aussicht besteht, daß ı Reichsrat oder i Reichstag,
W1e uch ı diese Körperschaften weltanschaulich der politisch eingestellt SsSC1IMHN 1, die für
C1Ne grundsätzliche Änderung dieser Vorschriften erforderlichen Mehrheiten sich finden würden.
Unzuträglichkeiten hat diese Regelung 1 allgemeinen nicht ZUr Folge vehabt, zumal, da ı dem
praktisch wichtigsten Falle, demjenigen der Jebensgefährlichen Erkrankung Verlobten, die Aa 11
kirchliche Trauung VOrgSeNOoMmM werden kann, hne da{fß die standesamtliche Eheschließung VOI-

au  SCnh SC1LIM mufß
Soweıt Aaus dem Ertordernis der vorherigen standesamtlichen Eheschließung für die kirchliche

Eheschließung sıch Schwierigkeiten ergeben haben, andelt sıch 1 Grunde 1Ur die ere1in-
Zzelt und Nur einzelnen Reichsteilen vorkommenden Verhältnisse hinsıichtlich der aus Polen SLamı-
menden Brautleute. Zur Behebung dieser Schwierigkeiten iSTt 1Ne Reihe VO  =} Verwaltungsmaß-
nahmen mMi1t Erfolg getroffenworden. Wegen der Einzelheiten der Verwaltungsübung WIFr:
auf die anlıegende Aufzeichnung LA Frageder $ 67 des deutschen Personenstandsgesetzes“ C1I-

gebenst Bezug S  INCN.,S P Ka
Die Reichsregierung wird Zusammenarbeit 90587 den Landesregierungen und vertrauensvoller

Fühlungnahme IN den Spitzen der katholischen Kirche Deutschland nach wWwWIie VOrLr besonders
bemührt SCIN, alle Schwierigkeiten der Frage des Verhältnisses der irchlichen ZuUur staatlichen C

s  sEheschließung möglichst ı Verwaltungswege beheben. Die Reichsregierung dartf sıch der FEr-AA v A Wartung hingeben, daß auch der Heilige Stuhl den besonderen Verhältnissen Deutschlands DC-
bührende Berücksichtigung schenkt und C1iNe Forderung zurückstellt, deren Erfüllung außerhalb
der politischen Wirkungsmöglichkeit deutschen Regierung liegt.E S arı a Nach Artikel 138 der Reichsverfassung werden dıe auf (jesetz Vertrag der besonderen
Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen die Religionsgesellschaften durch die Landesgesetz-
gebung abgelöst die Grundsätze jerfür stellt das eich auf Die Vorarbeiten für das iernach
Vom eich erlassende Grundsatzgesetz über die Ablösung der finanziellen Staatsleistungen
dıe Religionsgesellschaften sind noch N1:|  cht ber das Stadıum hinaus gediehen. In 1Absehbarer
eıt 1STt INITt der Vorlage des Entwurfs solchen Gesetzes die gesetzgebenden Körperschaften
auch nıcht rechnen. Be1 der SanzeCcn Natur dieser Frage erscheint zweckmäßig, auf dieses nıcht
leicht gelagerte Problem TSLT politisch ruhigeren und wirtschaftlich gesicherteren Zeıten NZzU-

gehen. Die Reichsregierung wird ı gegebenen Zeitpunkt SCIN bereit SCHI, VOT Eınbringung
solchen Gesetzentwurts beim Reichstag aufßer MI1 Vertretern des deutschen Episkopats auch ML
Vertretern des Heıiligen Stuhls der Gestaltung des Gesetzentwurts Fühlung nehmen.

Artikel 146 der Reichsverfassung sieht den Autbau des öftentlichen Schulwesens autf 1nNer für
alle SCIMEINSAMEN Grundschule VOr. Innerhalb der Gemeinden sınd indes auf Antrag VO  } Erz1ie-
hungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses einzurichten, SOWEIL hierdurch C1N geordneter
Schulbetrieb nıcht beeinträchtigt WIr Dabe!1 ı1ST der Wille der Erziehungsberechtigten möglichst
berücksichtigen. Das Niähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen Reichs-
v Dıie Rechte des katholischen Volksteiles hınsıchtlich der kontessionellen Schule S1N! Iso
schon geschützt und WAar durch die Reichsverfassung, iındem auf der Grundlage des erlassenden
Reichsgesetzes dem Wıllen der Erziehungsberechtigten C1iMN bedeutsamer Einflufß auf die konfessio-
nelle Gestaltung des Schulwesens eingeraum wird Sowohl die Reichsverfassung WI1IEC das erlassende
Reichsgesetz sichern weitgehend dem katholischen Volksteil die CISCNC Wahrnehmung seiner Rechte S
hinsichtlich der konfessionellen Schule Darüber hinaus kann die Reichsregierung dem Heiligen
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StuhlSCIN zusichern, daß S1C dem erlassenden Réid15gesetz die Vorschriften der Reıichsver-
fassung loyal ı Wahrung des Elternrechts wırksam machen werde.

Nach Artikel 149 der Reichsverfassung 1ST der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach der
Schule Er ı1STt Übereinstimmung IMIt den Grundsätzen der Religionsgesellschaft erteilen Diese

der Reichsverfassung vegebenen Sıcherungen der Rechte der katholischen Kırche würden die
Grundlage reichsgesetzlichen Regelung SC1IH, falls C1NC solche ertorderlich werden sollte Dan-
bei würde die Reichsregierung sıch SCrn angelegen SC1MN lassen, diesen Schutzbestimmungen 1Ra den
Verhältnissen des katholischen Volksteiles entprechende Durchführung siıchern

Die kulturpolitischen Bestimmungen der Reichsverfassung ber Religion und Religionsgesell-
chaften CINETSCITS, ber Bildung und Schule andererseits sınd nıcht Gegenstand der der
Bezeichnung „Verfassungsreform zusammengefafßten Bestrebungen auftf Änderung der Reichs-
verfassung Eıne Zusage, daß jede künftige Reichsgesetzgebung gestaltet werden wird daß S1C

nıcht Wıderspruch IMI den ZUr Zeıt bestehenden Landeskonkordaten steht, CImMas die derzeitige
(mıt Bleistif darübergeschrieben: „Ke&inel:) Reichsregierung nıcht geben. Eıne solche Zusage
würde die renzen der Wirkungsmöglichkeit (mıit lej darübergeschr.: „jeder! 19 Reichs-
reg1ICeruNg überschreiten Die SESCNWATTLISEC Reichsregierung hat indessen keineswegs die Absicht,
Änderungen der Reichsverfassung der der Reichsgesetzgebung vorzubereiten, die wa
mittelbarem Wiıderspruch Bestimmungen der Konkordate stehen würden, die zwischen C11N-

zelnen Ländern und dem Heiligen Stuhle vereinbart worden SIN

DOKUMENT NR 15a

Anlage ZU Entwurf Beantwortung des Promemorı1a VO 25 Oktober 193972
Zur Frage des des deutschen Personenstandgesetzes

Nach $ 67 des deutschen Personenstandsgesetzes VO  - 1875 WITr ein Geistlicher, der den rel  d
S105CH Feierlichkeiten Eheschließung schreitet, bevor ihm nachgewiesen worden IST, daß die
Ehe VOT dem Standesbeamten geschlossen 1ST, INIT Geldstrafe der MM1T Gefängnis b1s
drei Monaten estraft Nach Absatz 2 dieses Paragraphen 1ST indessen 1nNe sStraibare Handlung
nıcht vorhanden, WCINN der Geıistliche Falle ebensgefährlichen, Nnen Autschub nıcht BC-
stattenden Erkrankung der Verlobten den religiösen Feierlichkeiten der Eheschliefßung
schreitet

Fur Ausländer, die nlande C1iNeC Ehe chließen, wırd die Eingehung der Ehe nach den Ge-
setzen des Staates beurteıilt,_dem der Ausländer angehört. Ausländer, für die nach deutschen Lan-
desgesetzen ZUuUr Eingehung Ehe 1Ne Erlaubnis der C1inN Zeugnis erforderlich jı1ST, dürten nıcht
hne diese Erlaubnis der hne dieses Zeugni1s Ce1iNeE FEhe eingehen (Art Einführungsgesetz ZUIIN

Bürgerlichen Gesetzbuch und 1315 Abs Bürgerliches Gesetzbuch) Hiıernach 1ST Preußen und
ahnlich auch anderen deutschen Ländern die Beschaffung Ehefähigkeitszeugnisses erfor-
derlich Der Ausländer hat C1inNn Zeugn1s der zuständigen Behörde des Staates, dem angehört,
arüber beizubringen, daß der Behörde C1inNn nach den Gesetzen dieses Staates bestehendes Ehe-
hındernis nıcht bekannt geworden 1ST ferner C1MN Zeugn1is darüber, daß nach den Gesetzen
SC1NECS Heımatstaates Staatsangehörigkeit nıcht verliert, sondern auf Ehefrau und Kinder
überträgt. Aufßfßerdem haben nach S 45 des Personenstandsgesetzes die Verlobten ıhre Geburts-
urkunden und gvegebenfalls noch SiteTE Nachweisungen i beglaubigter Form beizubringen. Von
der Beibringung dieser Urkunden kann ı besonderen Fäillen Befreiungbewilligt werden. Hın-
ıchtlich der AUS Polen stammenden Ausländer en sıch 1Ur insofern Schwierigkeiten ergeben,
als diese Verlobten Ehefähigkeitszeugnisse und Urkunden VO  - ihren Heimatbehörden
häufig überhaupt nıcht der TST. nach unverhältnismäßig langer eit haben erlangen können Die
sıch für die Brautleute daraus ergebenden Schwierigkeiten beseitigen und Ce1inNne baldige standes-
amtliche Eheschließung ermöglıchen, haben sıch die Reichsregierung die hier hauptsächlich

Frage kommende Preufsische Staatsregierung VOIN jeher besonders angelegen se1in lassen
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Zur Geschichte des Reichskonkordats
Mıt Entschließung Januar 1926 hatte der Reichstag die Reichsregierung ersucht, CI -

, welcher Weise 1 besonderen Fällen, i denen die Unmöglichkeit, dıe für die Eheschlie-
Bung vorgeschriebenen Urkunden beizubringen, schwerer Gewissensnot geführt habe, Harten
nach Möglichkeit vermıeden der gemildert werden könnten

Unter Bezugnahme aut diese Entschließung wandte sıch der Vorsitzende der Fuldaer Bischots-
konferenzen, Kardinal Fürstbischof Bertram Breslau, AA} März 1926 den Reichsminister
des Innern Er bemerkte, daß die bisherigen Versuche, Erleichterungen für den Dıispens VO den
estaatlıchen Vorausetzungen standesamtlicher Trauungen schaftfen SCMCINT Wr e1in preufßßi-
scher Miınisterialerlaß Aaus dem Jahre 1918 sıch vielfach nıcht als genügend wıirksam
hätten, weil das Vertahren zeiıtraubend und die Gebühren für die armselig gestellten
Brautleute hoch Er habe bereits Reihe VO  3 Fällen Gnadengesuche Erlaß der
Stratfe empfehlen INusSssen Hınweıils darauf dafß der Geistliche sıch keineswegs ber das Staats-
ZESCLZ Jeichtsinnig hinweggesetzt vielmehr sıch ernstlich bemührt habe, die Urkunden beschaften
Der Weg der Gnadengesuche TIa der Strafe SC1 jedo unbefriedigend die Verhandlungen
VOT dem Stratrichter und die Verurteilung sıch niederdrückend gegenüber dem Bewußft-
sCInNn des Priesters, 1L1LUTLr seelsorgerische Pflicht rfüllt haben Er beantrage die Ansetzung

Konferenz, der CIN1SC eriIahrene Geistliche entsenden würde.
Dıie erbetene Besprechung hat 'l Junı 1926 ı Reichsjustizministerium stattgefunden
Im Verfolg der Besprechung teilte der Reichsminister der Justiz dem Kardınal Fürstbischot Ber-

Lram Julı 1926 MT, die der Besprechung beteiligten Geistlichen hätten als Grund für die
Schwierigkeiten erstier Lıinıe hervorgehoben, dafß die polnischen Geburtsurkunden regelmäßig
schwer erlangen N,; daß das polnische Ehefähigkeitszeugnis umständlichen und Ee1IL-
raubenden Legalısierung edürte und da{(ß die deutschen Behörden sich oft LLUT schwer ZUr Erteilung
von Befreiungen entschlössen, auch wWenn SE1IT der Absendung des Gesuchs die polnischen tellen
SCIAUMEC eıt verstrichen se1 Überdies sCc1 die Erlangung der polnischen Geburtsurkunden un: der
Befreiung VO Ehefähigkeitszeugnis M1 erheblichen Kosten verbunden Hıerzu wurde VO  - dem
Reıichsminister der Justiz wa tolgendes emerkt

Nach Art des deutsch polnischen Vertrags er den Rechtsverkehr, der Junı 1926
raft SC1, die Behörden beider Staaten verpflichtet, auf Antrag Auszüge Aaus den Ge-
burtsregistern der beglaubigte Abschritten der Eıntragungen erteilen Privatpersonen könnten
Anträge unmittelbar die Registerbehörden des anderen Staates richten S1C hätten für die Er-
ledigung keine Söheren Gebühren zahlen, als die Landesangehörigen. Be1 Vorlegung De-
scheinigung der Heimatbehörde des Antragstellers ber Zahlungsunfähigkeit werde der An-
trag gebührenfrei erledigt.

Nach Art Abs des Abkommens SCHUSC N für die Eheschließung Deutschland WLn

das Ehefähigkeitszeugnis, VO:  $ den polnischen Gerichten EerStier Instanz, die IWa den deutschen
Landgerichten entsprächen, beglaubigt SCL1,. Der oft umständliıche und zeitraubende Weg der dıplo-
matischen der konsularischen Beglaubigung, der übrigens auch für die Zukunft offenstehe, brauche
Iso nıcht mehr beschritten werden.

Der Preußische Justizminister habe sich bereit rklärt, die Oberlandesgerichtspräsidenten
besonders darauf hinzuweisen, dafß die Befreiung VO  e} der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses
auch dann erteilt werden könne, wenn ein solches Zeugnis War beigebracht, ber nıcht ordnungs-
mäßig legalisiert SC1, sotern Z weitel SC1INECT Echtheit nıcht obwalteten

Nach ‚W e1 preußischen Erlassen Aaus dem re 1922 solle VO  - Verweıisung des polni-
schen Verlobten Heimatregierung Abstand und ıhm Befreiung VO Ehefähig-
keitszeugnis erteılt werden, WeNnN glaubhaft ANSCHOMMEN werden könne, da{ß dıe Heimatbehörde
vergeblich ANSCHANSCH worden SCc1 In Ergänzung hierzu habe der Preußische Mınıiıster des Innern
die Standesbeamten ANSCWICSCH, den Verlobten dıe Stellung Befreiungsgesuches empfehlen
der selbst C1in solches Gesuch für SIC stellen, WEeNnNn erfahrungsgemäß dem betreffenden AaUS-

ländischen Staate die Erlangung des Ehefähigkeitszeugnisses, WI1IC Polen, schwierig der langwie-
IS se1l un vergebliche Bemühungen die Erlangung des Zeugnisses nachgewlesen
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Endlich werde der Preußische Justizminister die Oberlandesgericht räsıd nte
darauf hinweisen, daß bei den notorisch Einkommen der hier 1 Frage kommenden Ehe-
bewerber regelmäßig die Voraussetzungen für 1Ne Abstandnahme VvVon der Gebühr für die Be-
freiung VO Ehefähigkeitszeugnis als gegeben erachten 1

Der Reichsminister der Justiz fügte hinzu, glaube, daß diese Mafsnahmen sein WUI-

den, dieSchwierigkeiten i wesentlichen eheben. Er werde ber die Angelegenheit dauernd i
-Auge behalten und gegebener elit erneut prüfen, ob wa eCiILEeTEe Ma{ifßnahmen notwendig
Der Preufsische Justizminıster richtete dann Juli 1926 die Oberlandesgerichtspräsiden-

ten Runderlaß, Zur Behebung der bei der Bearbeitung VO':  3 Gesuchen namentlich
polnischer Wanderarbeiter Befreiung VO: Ehefähigkeitszeugnis beobachteten Mi£ßstände fol-
gendes bestimmte:

Gesuche der bezeichneten Art SIN MIiIt möglichster Beschleunigung i geeIBNETIEN Fiällen
Erbittung der Hilfeleistung des deutschen Seelsorgers der Ehebewerber erledigen.

Die Antragsteller sind darauf hinzuweisen, daß nach dem deutsch--polnischen Vertrag er
den Rechtsverkehr die VO  - obersten der Söheren polnischen Verwaltungsbehörde aufge-

ausgestellten der beglaubigten Urkunden keiner Legalisation durch den Konsul der
Gesandten des Reichs bedürfen, daß vielmehr SENUgLT WEeNN der Wojewode das Zeugnis der -
ständigen polnischen Stelle beglaubigt Der Umstand dafß VO:  w} den Ehebewerbern C1inN Ehefähig-
keitszeugnis beigebracht worden IST, dem die ordnungsmäßige Legalisation fehlt, chließt sotfern
Zweıfel der Echtheirt des Zeugnisses nıcht obwalten, die Möglichkeit Verwertung als
Unterlagen tür die Entscheidung über e1in Befreiungsgesuch nıcht us5.

Be1i dem notorisch5Bareinkommen der ı Betracht kommenden Ehebewerber werden
regelmäßig Billigkeitsgründe für A Ermäßigung der Nichterhebung der Verwaltungsgebühren
sprechen.

Durch rla des Preußischen Justizministers VO' August 1926 SIN die Staats-
anwaltschaften ANSCWIESCH worden, ı jedem einzelnen Falle, ı dem siıch ine Strafverfolgung Aaus

des Personenstandsgestzes als notwendig Cr WCISC, prüfen, ob nicht ZUr Vermeidung
Bloßstellung der Geistlichen Urteils auf Grund öftentlichen Hauptverhandlung
die Erledigung durch Stratbefehl vorzuziehen SCl1.

Schließlich hat der Preußische Justizminister auf Grund Vorstellungen der Reichsregie-
rung durch nen die Oberlandesgerichtspräsidenten gerichteten e RA VO: März 1927 be-
SLULMMET? „ Weıst der Ehebewerber nach dafß SEIT der Angehung der zuständigen Behörde SC1N€S pol-

‚ nıschen Heımatstaates dreiı Monate verstrichen sınd, hne da{ß das erbetene Ehefähigkeitszeug-
1115 erhalten hat, SIn  1 der Regel die Bemühungen des Ehebewerbers die Erlangung des
Ehefähigkeitszeugnisses bei seiNner Heımatbehörde als erfolglos anzusehen. Demgemäßfß hat sıch als-
dann der Oberlandesgerichtspräsident arüber schlüss1ıg machen, ob eC1in Gesuch Be-
Ireiung VO'  3 der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses bewilligen llCC FEıne Anweisung dieses
Inhalts hatte der Preußische Justizminister noch ı Jahre 19726 als untunlich bezeichnet: der Erlaß
bedeutet C1ine weıtgehende Erfüllung der Wüinsche der Geıistlichkeit. Der Reichsminister der
Justıiz hat ihn dem Pln Jul: 1927 den übrigen Landesregierungen INIT dem Anheimstellen mMI1£-
geteilt, den Erlaß Ühnlicher Anordnungen 1ı Erwägung zıiehen.

Es S1IN! Iso durch 1Ne Reihe VO  3 Verwaltungsmaßnahmen die Schwierigkeiten, die für die
Geistlichen Anlaß Verstoß $ 67 des ‘Personenstandsgesetzes gveben könnten, i

f9  f9 wesentlichem Umfange Aaus dem Wege geraumt,.
Da ı der Tat durch diese Erleichterungen i erheblichem aße Abhilfe geschaffen 1ST, be-

der Rückgang der Zahl der Verurteilungen aus $ 67 des Personenstandsgesetzes SECEITL Eintritt
der Erleichterungen. Die Zahl der Verurteilten betrug

Te 1926 29 1927 1/
1928 10, 1929 f
1930 19316,

In sämtlichen Fällen 1St lediglich auf Geldstrafe erkannt worden. Von den Verurteilten
Ausländer JC den Jahren 1926 1928 und 1929 Jahre 1927

A
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DOKUMENT NR 16

Entwurf Beantwortung des Promemori1a des Kardinalstaatssekretärs
VO 25 Oktober 19372

(Regelung der katholischen Militärseelsorge Deutschland),
erstellt ach der Ressortbesprechung VO 21 Februar 1933

(Pol Arch Vatikan Nr Milıtärseelsorge, Bd
und Pol Nr. Vatikan, Geheim.)

Dıie Deutsche Botschaft e1m Heiligen Stuhl beehrt sich aut das Promemoriıa des Staatssekreta-
Seiner Heiligkeit VO Oktobeır 1932 nach eingehender Prüfung folgendes erwıdern:

Obschon Isbald nach der Umwandlung der einzelstaatlichen Armeen C111 Reichsheer das
apostolische Breve „In hac beatıssım1 Petrı1ı Cathedra“ VO: al 1868 VO' Heiligen Stuhl nıcht
mehr als rechtsgültig anerkannt und die Militärseelsorge ı Deutschland aut Anregung des deut-
schen Episkopats durch EINSECLLISCN Beschluß der Konsistori1alkongregation VO Oktober 1920
durchweg der Jurisdiktion der Ortsbischöte unterstellt wurde, hat die Reichswehr 1inNne enkbar
umiIiassende katholische Militärseelsorge beibehalten, die seither auch hne rechtliıche Bindung undA n Z mangelnder kanonis  er Sıcherung VO Reıch ı jeder Beziehung weitestgehend unterstützt
wiıird Die katholische Militärseelsorge i Deutschland 15L Iso ZUrzeıt keine kirchliche, sondern
C1NC staatliche Einrichtung.

Die Erfahrungen der inzwischen verflossenen Jahre haben indessen ergeben, daß die Miılitär-
seelsorge mangels exXxemtLen Jurisdiktion ı iıhrer Auswirkung ufs schwerstegehemmt und
geschädigt wiırd Die katholische Militärseelsorge kann i der 1ı Form, nach der den Militär-
geistlichen kirchlicherseits nicht einmal die Rechte des Pftfarrers zugestanden sind nıcht weitergeführt
werden Der Soldat versteht nıcht, gerade die ihm VO eıch bestellten Geistlichen mts-
handlungen WI1eE Taufe, Trauung und Begräbnis nıcht aus CISCNECIM Recht vornehmen dürfen, sondern
DNUur IMI1t Genehmigung des Ortspfarrers der Ortsbischofs, die insbesondere für die Trauung bei
Ötrafe der Nıchtigkeit jedem einzelnen Fall ausdrücklich erteilt werden muß Dieser Zustand das
heißt C1NC katholische Milıtärseelsorge mMIi1t Geistlichen minderen Rechts, 1STt nıcht länger tragbar. Ermn e P WE LF . 1SE der Stellung der Wehrmacht und der Militärgeistlichen unwürdig und hat deren Ansehen und das
Vertrauen ihnen bereits ı beklagenswerter Weise erschüttert. Das 1ST auch der wesentliche
Grund, weshalb der Reichswehrminister 1 dem dem Heılıgen Stuhl bekannten reiben den
Erzbischof VO  } PaderbornVOM 13 Juli 1932 den Standpunkt der Reichsregierung unzweideut1ig

folgendem Sinne dargelegt hat Sollte nıcht möglıch SC1IN, Eınıgung ber die Einrich-AA T la A a a Ara tung exemten Militärseelsorge ; gelangen, werde CT, der Reichswehrminister, die atholi-
sche Militärseelsorge hne gyrundsätzliche Regelung den Ortsbischöfen überlassen: als haushaltsrecht-
ıche Folge würde sıch dannVO:  } selbst ergeben, daß die Planstellen des Feldpropstes und der
Milıtärpfarrer eiım Freiwerden nıcht wieder besetzt werden könnten.
Die gegenwWartıge Lage der Dinge erheischt CS, daß die vertragliche Regelung der katholischen

Militärseelsorge nıcht weıiter hinausgezögert werden darf Die Bemühungen der Reichsregierung,
Verständigung gelangen, laufen schon mehr als Jahre Auch der ı der Ful-E E A OE k Wa aer Bischofskonferenz zusammengeschlossene Episkopat hat be1 SC1INCLTI etzten Tagung 1ı

Entschließung den dringenden Wunsch geäiußert, dafß die Verhandlungen recht bald ZU Abschlufß
ebracht werden möchten. Soll die Militärseelsorge staatlicherseits weitergeführt werden, mu{
S1C endlich auch ırchlich ausgestaltet werden, daßdie Eıinsetzung VO  w} Haushalts- und SONSLISCH
Miıtteln des Reichs keinen Beanstandungen mehr Anlafß 1bt.

Die Überzeugung der Reichsregierung, da{fß eiNEC ersprießliche Regelung NUur auf der Grundlage
der Exemtion möglich 1ST, wırd nach den ıhr vorliegenden Berichten nıcht NUur VO  e} den militäri-
schen Truppenführern und den Militärgeistlichen elbst, sondern auch VO  - den katholischen Volks-
vertretern geteilt. So hat nach dem Protokoll ber die Sitzung des Reichstags Marz 1931
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der Reichstagsabgeordnete Ersing 1 Namen der Zentrumspartei und Zustimmung VO Ab-
gxeordneten der Wirtschaftspartei und der Bayerischen Volkspartei bei der Haushaltsberatung
ausgeführt:

Im tat ehindet sich auch die Organısation der Milıtärseelsorge Wır legen großen
Wert darauf, da S1C für die sittliche Grundhaltung der Mannschaften und Offiziere frucht-
bar gemacht wiıird Deshalb 1ST 6S dringend wünschen, daß die Verhandlungen ber die
Stellung des katholischen Feldpropstes, dıe Se1ITt Jahren laufen, endliıch iıhren Abschlufß finden,
allerdings Form, die völlig dem Zustand der Vorkriegszeit nach der Seıite der
Exemtion un auch der unabhängigen Stellung des Armeebischofs entspricht Auch dem
kleinen Hundert-Tausend Mann Heer mu{(ß kultureller Kepräsentation das zugebilligt
werden, W as der Vorkriegszeit innegehabt hat

Um e1ltere Verzögerungen uch der Neubesetzung freigewordener und treiwerdender
Miılıtärpfarrstellen vermeıden, hält die Reichsregierung für notwendig, daß die Regelung
der Mılıtärseelsorge unabhängig VO den Promemorıa des Staatssekretariats zZzu Ausdruck SC-
brachten Forderungen des Heiligen Stuhls erfolgt, zumal diese, W1e dortseits zugegeben wırd MI1
der Militärseelsorge keinem NNeren Zusammenhang stehen Die Reıichsregierung IST indes SCIH
bereit ber die Sonderwünsche des Heıligen Stuhls unabhängig VO  - der Regelung der Miılitärseel-

verhandeln S1e z1ibt sıch dabei der zuversichtlichen Hoffnuneg h  1n, daflß der Heılıge Stuhl
Mıtwirkung unverzüglichen vertraglichen Regelung der Milıtärseelsorge Deutsch-

and auf Grund der staatliıcherseits als unbedingt notwendig erkannten Exemtıion nıcht
wiırd

Wenn das Staatssekretariat Seiner Heiligkeit darauf hinweist, daß die Eınsetzung Armee-
bischofs Italien auft Grund umtassenden Konkordats beschlossen worden sece1 und daß die
Gegenwünsche des Heıiligen Stuhls dem Promemoria VO Oktober vVOr1sSecnN Jahres dem
gegenüber C1inN Mindestmafß berechtigter ırchlicher Ansprüche darstellen, darf dem zunächst eNt-
gegengehalten werden, da{ß die Reıichsregierung tür den deutschen Feldpropst nıcht die Würde
Erzbischofs, sondern Jlediglich die Schafftung EeXemMtiLen Militärseelsorge verlangt hat, deren PeCI-
sonelle Gestaltung eingehenderen Verhandlungen vorbehalten bleibt Insbesondere ber 1ST

bemerken, daß der Heilige Stuhl schon mehrere re VOr Abschluß des iıtalienischen Konkordats
und War durch Dekrert der Konsistorialkongregation VO März 1925 hne ersichtliche Gegen-
leistung CXECMTIeEN Armeebischof tür das ıtalıenische Heer ernannt hat und dafß TSLT dann
eLtwa Spater staatlıcherseits überhaupt 1nNe umtassende Milıtärseelsorge Italien C11-

geführt worden 1IST

Msh

DOKUMENT NR 16a2

Entwurf Beantwortung des Promemorı1as des Kardinalstaatssekretärs
VO 25 Oktober 19372

(Stellungnahme der Reichsregierung den ler Gegenforderungen
des Heıligen Stuhls

(Pol Arch Vatikan Nr Milıtärseelsorge, Bd und Pol Nr Vatikan, Geheim.)

Das Staatssekretariat S5einer Heıiligkeit hat dem ”romemorıa Nr 053/32 VO 75 Oktober
1932 die Reichsregierung die vertragliche Regelung CIN1SCT Fragen gebeten, die für die katho-
lısche Kırche Deutschland VO  } besonderem Interesse und die MM1E Rücksicht auf die Zu-
ständigkeit des Reichs dıe mMIIt den Einzelländern abgeschlossenen Konkordate nıcht hätten C11-

bezogen werden können. Die Reichsregierung W1C SCIN bereit, dem Heıiligen Stuhl nach Mög-
iıchkeit entgegenzukommen, hat Wünsche sofortigen Prüfung unterzogen und be-
ehrt sıch nunmehr, iıhnen WIiC Iolgt Stellung nehmen:
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Aufhebung der Strate für Geistliche, die aus zwingenden Gewissensgründen 1Ne kirchliche
Ehe VOL Abschlufß der Zivilehe CINSCSHNCH Die Einrichtung der standesamtlichen Eheschließung 1IST
seit mehr als Jahrhundert Teıl VO'  } Deutschland SCITt noch längerer Zeıt, Rechts-
bewußtsein der Bevölkerung fest verwurzelt Dafß der staatliche Akt der kıirchlichen Handlung
vorauszugehen hat, beruht aut der Erwägung, dafß nıcht selten CIr Personen
dıe standesamtliche Eheschließung unterlassen und da{i S1C alsdann bürgerlichen Leben als
unverheıiratet und ıhre Kınder als unehelich gelten würden Zur Vermeidung derartiger uner-

wünschter Folgen kann die Strafvorschrift des des Personenstandsgesetzes nıcht entbehrt WeOeTI-

den Keıine Reichsregierung wird hieran rütteln können, da keine Aussıcht besteht, dafß Reichs-
rat der Reichstag, W1C auch diese Körperschaften weltanschaulich der politisch C1N-

gestellt SC1IH 19324  9 die *ür e grundsätzliche Änderung dieser Vorschriften ertorderlichen Mehr-
heıiten sıch en würden Unzuträglichkeiten hat diese Regelung allgemeinen nıcht Z Folge
gehabt, 7zumal da dem praktisch wichtigsten alle, demjenigen der lebensgefährlichen Erkran-
kung Verlobten, die kirchliche Trauung OÖOTrSCHOMMECIN werden kann, hne da{ß die standes-
amtliche Eheschließung VOrausgcganSsCh secin mu{ß

SOoweılt aus dem Ertordernis der vorherigen standesamtlichen Eheschließung für die kirchliche
Eheschließung sıch Schwierigkeiten ergeben haben, andelt sıch Grunde 1Ur die CIC1H-

elt un: 1Ur einzelnen Reichsteilen vorkommenden Verhältnisse hinsichtlich der Aaus Polen
stammenden Brautleute Zur Behebung dieser Schwierigkeiten 1ST C1NC Reihe VO  3 Verwaltungs-
mafißnahmen mMI1t Erfolg getroften worden Wegen der Einzelheiten der Verwaltungsübung
wırd auf die anliegende Aufzeichnung Zur Frage des S 67 des deutschen Personenstandsgesetzes
ergebenst VeErWICSCHN

P V N
ji

Die Reichsregierung wırd Zusammenarbeit MI den Landesregierungen und Vertrauens-
voller Fühlungnahme MI den Spitzen der katholischen Kirche Deutschland nach WIC VOT be-
sonders bemüht SC1IN, alle Schwierigkeiten der Frage des Verhältnisses der kirchlichen zZzur at-
lıchen Eheschließung möglichst Verwaltungswege eheben Dıie Reichsregierung dart sıch der

*Erwartung hingeben, da{ß auch der Heılige Stuhl den besonderen Verhältnissen Deutschlands gebüh-
rende Berücksichtigung schenkt und CIHG Forderung zurückstellt, deren Erfüllung außerhalb der
politischen Wirkungsmöglichkeit deutschen Regierung liegt.

Zusage rechtzeitiger Verständigung 190589 dem Heiligen Stuhl bei Erlaß des VO  w der Reichs-
verfassung vorgesehenen Gesetzes ber die Ablösung der Staatsleistungen die Religionsgesell-
chatten Nach Artikel 138 der Reichsverfassung werden die autf Gesetz, Vertrag der besonderen
Rechtstiteln eruhenden Staatsleistungen die Religionsgesellschaften durch die Landesgesetz-
gebung abgelöst; die Grundsätze jerfür stellt das eich auf Die Vorarbeiten für das jernach
VO' eıch erlassende Grundsatzgesetz ber die Ablösung der finanziıellen Staatsleistungen
die Religionsgesellschaften sind noch nıcht ber das Stadium hinaus gediehen In absehbarer
Zeıt 1ST MI Vorlage des Entwurtfs solchen Gesetzes die gesetzgebenden Körperschaften
auch nıcht rechnen Be1 der SaNZCH Natur dieser Frage erscheint CS zweckmäßßig, aut dieses nıcht
leicht gelagerte Problem Eerst polıtisch ruhigeren und wirtschaftlich gesicherten Zeıiten einzugehen
Die Reichsregierung wird gyegebenen Zeitpunkt SCIN bereit SC1IMN, siıch VOTr Eınbringung
solchen Gesetzentwurts e1m Reichstag IMN1T dem Heıilıgen Stuhl WECSC der einschlägigen Interessen
der katholischen Kirche 1115 Benehmen serzen.

Sicherstellung der konfessionellen Schule und des Religionsunterrichts ı Hinblick auf das
Von der Reichsverfassung vorgesehene Reichsschulgesetz. Artikel 146 der Reichsverfassung siıcht
den Autbau des Ööftentlichen Schulwesens auf für alle SEMECINSAMEN Grundschule VO:  $ Inner-
halb der Gemeinden sind indes auf Antrag VO  - Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekennt-
1155CS einzurichten, SOWEILL hiıerdurch Cr geordneter Schulbetrieb nıcht beeinträchtigt wiırd Dabei
IST. der Wille der Erziehungsberechtigten möglichst berücksichtigen Das Niähere bestimmt die
Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen Reichsgesetzes Die Rechte des katholischen
Volksteiles hinsichtlich der konftessionellen Schule sind Iso auch für die Zukunft bereits durch die
Reichsverfassung geschützt, ındem auftf der Grundlaeze des erlassenden Reichsschulgesetzes dem
Wiıllen der Erziehungsberechtigten C111 bedeutsamer FEinfluß autf die konfessionelle Gestaltung des
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Schulwesens eingeraumt ird Da ber hin kan die Reichsregi« ung de Heilige SCrn
zusichern, daß S1C dem erlassenden Reichsgesetz’ die Vorschriften der Reichsverfassung i
Wahrung, des Elternrechts OoYa. ZUr Anwendung bringen werde.

Nach Art 149 der Reichsverfassung 1St der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach der
Schule Er ı1ST Übereinstimmung IN den Grundsätzen der Religionsgesellschaft erteilen. Diese

der Reichsverfassung gegebenen Sıcherungen der Rechte der katholischen Kırche würden dıe
Grundlage reichsgesetzlichen Regelung SC1IHN, falls 1iNe solche erforderlich werden sollte Dabej
würde die Reichsregierung sıch SCIN dafür CEINSETZEN, da{fß diese Schutzbestimmungen den Verhält-
1ssen des katholischen Volksteils entsprechend durchgeführt werden.

Bindende Zusicherung der Reichsregierung, daß Falle Änderung der Verfassung der
der Gesetzgebung des Reichs die bestehenden konkordatären Verpflichtungen unberührt leiben
Eıne Zusage, da{fß jede künftige Reichsgesetzgebung gestaltet werden wird da{fß S1C nıcht
Wıderspruch IMN1T den ZUr Zeıt bestehenden Landeskonkordaten steht, VErma$s die derzeitige Reichs-
reS1ICTUNGS nıcht geben. Eıne so Zusage würde die renzen der Wirkungsmöglichkeit
jeden Reichsregierung überschreıiten. Die gegenwärtige Reichsregierung hat indessen keineswegs die
Absicht, Änderungen der Reichsverfassung der der Reichsgesetzgebung vorzubereiten, die eLwWw2

unmıiıttelbarem Wıderspruch Bestimmungen der Konkordate stehen würden, die 7zwischen
einzelnen Ländern und dem Heiligen Stuhl vereinbart worden sind Die kulturpolitischen Bestim-
IMUNgCN der Reichsverfassung über „Religion und Religionsgesellschaften CINErSECLTES, über „Bildung
und Schule“ andererseits sind nıcht LWa Gegenstand der der Bezeichnung „Verfassungs-
reform“ zuammengefaßten Bestrebungen aufÄnderung der Reichsverfassung.
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Rudolf Alexander Schröder
Hubert Becher SJ

Der Beıtrag wurde noch Lebzeiten Rudolt Alexander Schröders geschrieben, und der ıhn schrieb
wollte dem Dichter CLE Freude machen. Nun siınd beide CLOL, der ih: schrieb und der, über den
geschrieben wurde. Ö1ST der Beıtrag Artikel des Gedenkens geworden, mehr noch des
Zeugnisses für das Ewıge ı Menschen, dem beide dienen wollten

Unter der großen ahl VO  3 Lyrikern, Dramatikern und epischen Schriftstellern,
die etzten Viertel des Jahrhunderts geboren wurden, 1STt CIM der SY IM-
pathischsten Gestalten Rudolt Alexander Schröder. Am 7276 1/ als Sohn
alten, gläubigen Bremer Familie geboren, kam die Wende des Jahrhunderts
ITE seiInNnem Vetter Walter Heymel nach München, S1e Mithıiılfe des DE“
wandten, aber {ragwürdigem ÖOtto Julıus Bierbaum eine Reihe Von

literarischen Pliänen ausführten Dazu gehört die Gründung des Insel Verlags un
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